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Pfändungsmaßnahmen in eine Schiffspart im zivilrechtlichen
und öffentlich-rechtlichen Vollstreckungsverfahren

F e b r u a r  2 0 0 2  ·  1 1 7 .  J A H R G A N G  ·  N R .  2 /2002

Allgemeines:

Die Schiffspart ist der Anteil eines Mitreeders (Miteigner)
an einem „Seeschiff“ (nicht an einem Binnenschiff). Die
wichtigsten Vorschriften über einen Reeder, die Reederei und
die Schiffspart enthält das mit Seehandel überschriebene
5. Buch des Handelsgesetzbuches (§§ 476–905 HGB).
Schiffsparten und die an ihnen begründeten Pfandrechte wer-
den, ebenso wie die Miteigentumsanteile an einem Grund-
stück im Grundbuch, im „Seeschiffsregister“ nachgewiesen.

Der Reeder ist der Eigentümer eines ihm zum Erwerb
durch die Seefahrt dienenden Schiffes (§ 484 HGB). Eine
Reederei besteht dann, wenn mehrere Personen – Mitreeder –
ein ihnen gemeinschaftlich gehörendes Schiff für gemein-
schaftliche Rechnung zum Erwerb durch die Seefahrt verwen-
den (§ 489 HGB). Durch Beschluss der Mehrheit der Reeder
kann für den Betrieb einer Reederei ein Korrespondentreeder
(Schiffsdirektor, Schiffsdisponent) bestellt werden (§ 492
HGB). Der Korrespondentreeder führt die Reederei und ver-
tritt diese gerichtlich und außergerichtlich (§ 493 HGB). Die
Reederei ist also eine besondere Form der Gesellschaft. Der
Anteil des Mitreeders an einem Schiff ist die „Schiffspart“
(§ 491 HGB). Gewinn und Verlust berechnen sich nach der
Partengröße (§ 502 Abs. 1 HGB). Jeder Mitreeder kann seine
Part nach den Grundsätzen über die Veräußerung von Rechten
unter Eintragung in das Schiffsregister veräußern (§ 503
HGB).

Für die Führung des „Seeschiffsregister (SSR)“ ist das
Amtsgericht (Registergericht) sachlich zuständig (§§ 1, 65
Schiffsregisterordnung (SchRegO) i. V. mit den in den ost-

deutschen Bundesländern abgeschlossenen Staatsverträgen
und den landesrechtlichen Regelungen einschließlich Berlin).

Die Zuständigkeit der Amtsgerichte als Registergerichte
ergibt sich aus § 1 Abs. 2 Schiffsregisterordnung, Neufassung
vom 26. 5. 1994 (BGBl. I Seite 1134), wonach die Landesre-
gierungen oder Landesjustizverwaltungen die Zuständigkeiten
im Verordnungswege regeln.

In der Bundesrepublik Deutschland sind für die Führung
der „Seeschiffsregister“ die Amtsgerichte wie folgt zustän-
dig:

Amtsgericht: Land/Freistaat:

1. Brake (Unterweser) Niedersachsen
2. Bremen Bremen
3. Bremerhaven Bremen
4. Charlottenburg Berlin
5. Cuxhaven Niedersachsen
6. Duisburg-Ruhrort Nordrhein-Westfalen
7. Emden Niedersachsen
8. Flensburg Schleswig-Holstein
9. Hamburg Hamburg

10. Itzehoe Schleswig-Holstein
11. Kiel Schleswig-Holstein
12. Lübeck Schleswig-Holstein
13. Mannheim Baden-Württemberg
14. Regensburg Bayern
15. Rostock Brandenburg

Rostock Mecklenburg-Vorpommern
Rostock Sachsen
Rostock Sachsen-Anhalt
Rostock Thüringen

Von Oberamtsrat a. D. Hans Röder, Hanau (Main)
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16. Saarbrücken Saarland
17. Stade Niedersachsen
18. St. Goar Rheinland-Pfalz
19. Wiesbaden Hessen
20. Wilhelmshaven Niedersachsen
21. Würzburg Bayern.

Schiffsparten sind pfändbare Vermögensrechte (Gesell-
schaftsanteile am Reedervermögen). Während eingetragene
Schiffe und eingetragene oder eintragungsfähige Schiffsbau-
werke der Vollstreckung in das unbewegliche Vermögen
unterliegen (§ 870 a ZPO; § 322 AO; VwVG – LVwVG –
[LVwG SH; VwVfG M-V] der Länder), wird die Schiffspart
in der Vollstreckung anders behandelt. Sie richtet sich nach
den Bestimmungen der §§ 858, 857 ZPO. Im Verwaltungs-
zwangsverfahren (§ 321 Abs. 7 AO und den LVwVG der Län-
der) gilt § 858 ZPO sinngemäß.

Nach § 858 Abs. 1 ZPO sind für das Verfahren der Voll-
streckung in eine Schiffspart die entsprechenden Vorschriften
der „Zwangsvollstreckung in andere Vermögensrechte“
wie folgt anzuwenden;

a) in der zivilprozessualen Vollstreckung gemäß §§ 489 ff.
HGB i.V. mit § 857 ZPO;

b) in der Verwaltungszwangsvollstreckung gemäß § 321 i. V.
mit § 18 AO und nach dem VwVG des Bundes und den
LVwVG (LVwG SH; VwVfG M-V) der Länder.

Die Zuständigkeit als Vollstreckungsgericht/-behörde liegt

zu a) ausschließlich beim Amtsgericht, bei dem das See-
schiffsregister geführt wird (§§ 858 Abs. 2, 802 ZPO)
= Gericht des Heimathafens (§ 480 HGB; § 4 Schiffs-
RegO);

zu b) bei der Vollstreckungsbehörde (Vollstreckungsstelle),
die an die Stelle des Vollstreckungsgerichts getreten ist,
d. h. bei der örtlich und sachlich zuständigen Verwal-
tungsvollstreckungsbehörde (§ 321 Abs. 7 AO; VwVG
– LVwVG – [LVwG SH; VwVfG M-V] der Länder).

Zu a) pfändbar (Verfahrensregelung):

Die Schiffspart ist als Anteilsrecht gemäß §§ 857, 858
Abs. 1 ZPO: § 321 AO; VwVG – LVwVG – (LVwG SH;
VwVfG M-V) der Länder durch Pfändungsbeschluss/-verfü-
gung (unter Ausklammerung eines Überweisungsbeschlusses/
-verfügung) zu pfänden.

Ein Überweisungsbeschluss/-verfügung ist nur dann erfor-
derlich, wenn im Zusammenhang mit der Schiffspart als
Anteilsrecht die hieraus anfallenden Gewinnanteile als pfänd-
bares Forderungsrecht in die Vollstreckungsmaßnahme einbe-
zogen werden.

Es bestehen jedoch unterschiedliche Meinungen darüber,
ob von dem durch Pfändung begründeten Pfandrecht an der
Schiffspart, gleichermaßen auch ein Pfandrecht an den hieraus
anfallenden Gewinnanteilen entstanden ist. Dies ist nach
h. M. zu bejahen!

Folgende Formulierung darf für den Erlass eines Pfän-
dungs- und Überweisungsbeschlusses/-verfügung für die
Schiffspart und evtl. Gewinnanteile empfohlen werden: 

Die Pfändung muss in das Seeschiffsregister einge-
tragen werden und erfolgt erst nach Zustellung des
Pfändungsbeschlusses/-verfügung an den Vollstre-
ckungsschuldner. Ihre Wirksamkeit tritt erst mit der Re-
gistereintragung ein (§ 858 Abs. 3 ZPO).

Formularmuster:

Der vorgenannte Pfändungs- und ggf. erforderliche Über-
weisungsbeschluss/-verfügung ist der Reederei, dem Korres-
pondentreeder und Mitreeder sowie dem Vollstreckungs-
schuldner zuzustellen, da die Schiffspart als Bruchteilsanteil
eines Miteigentümers pfändbar ist (§ 864 Abs. 2 ZPO). Die
Pfändung gegenüber dem Korrespondentreeder gilt als be-
wirkt, auch wenn der Beschluss/Verfügung vor der Eintragung
in das Seeschiffsregister zugestellt ist (§ 830 Abs. 2 ZPO).

Verwertung der gepfändeten Schiffspart:

Verwertet wird die gepfändete Schiffspart im Wege der
„Veräußerung“ und nicht durch Überweisung (§ 858 Abs. 4
ZPO). Eine Überweisung zur Einziehung durch den Gläubiger
erfolgt nur, wenn die Gewinnanteile aus der Schiffspart mitge-
pfändet sind und dann nur für diese.

Zweckmäßiger Weise sollte der Gläubiger seinen Pfän-
dungsauftrag mit dem Antrag auf Anordnung der Verwertung
(Veräußerung) und der Beauftragung des/der Gerichtsvollzie-
her/in verbinden.

Im Verwaltungszwangsverfahren (VZV) ist dies Aufgabe
der Vollstreckungsbehörde (Vollstreckungsstelle) durch Be-
auftragung des/der Vollziehungs/Vollstreckungsbeamten/-be-
amtin.

Dem Antrag des Gläubigers auf Anordnung der Veräuße-
rung/Dem Anordnungsbeschluss der Vollstreckungsbehörde
(Vollstreckungsstelle) ist ein Auszug aus dem Seeschiffsre-
gister beizufügen, der alle das Schiff und die Schiffspart be-
treffenden Eintragungen enthält. Der Auszug darf nicht älter
als eine Woche sein.

Die Verwertung der Schiffspart durch Veräußerung kann
durch freihändigen Verkauf oder Versteigerung des Rechts
durch den/die Gerichtsvollzieher/in/Vollziehungs-/Vollstre-
ckungsbeamten/-beamtin oder durch einen von der Gerichts-
behörde/Vollstreckungsbehörde Beauftragten (Auktionator)
vorgenommen werden. Hierbei sind die Bestimmungen des
§ 844 ZPO; § 317 AO; VwVG – LVwVG – (LVwG SH;
VwVfG M-V) der Länder, ggf. auch die bürgerlich-rechtli-
chen Bestimmungen des § 1244 BGB zu beachten.

Wenn nicht besondere Gründe entgegenstehen, sollte der
Vollstreckungsschuldner gehört werden, auch wenn dies in

„ ……… (formularmäßig!)

Gepfändet wird die angebliche Schiffspart des Schuldners
am Vermögen der Reederei ……… (genau bezeichnen)
die durch Verwendung des gemeinschaftlichen Schiffs
……… (Name) zum Erwerb durch die Seefahrt besteht so-
wie der Anspruch des Vollstreckungsschuldners gegen
……… – Drittschuldner – (Mitreeder, Korrespondenten-
reeder) auf fortlaufende Auszahlung der Gewinnanteile
(Nutzungen).

……… (formularmäßig!)

Es wird die Verwertung der gepfändeten Schiffspart im We-
ge der Versteigerung (öffentlich oder freihändig) durch den/
die Gerichtsvollzieher/in/ Vollziehungs-/Vollstreckungsbe-
amten/beamtin angeordnet.

Zugleich wird der gepfändete Anspruch auf fortlaufende
Auszahlung der Gewinnanteile dem Gläubiger/der Voll-
streckungsbehörde zur Einziehung überwiesen.

……… (formularmäßig!)“.

(Vgl. Stöber, Forderungspfändung, 13. Auflage, Rdnr. 1744;
vgl. Gross/Diepold/Hintzen, Musteranträge für Pfändung und
Überweisung, 6. Auflage, Muster 155, Rdnr. 1–20)
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einigen Landesverwaltungsvollstreckungsgesetzen nicht vor-
geschrieben ist (vgl. § 844 Abs. 2 ZPO).

Wird bei der Vorlage des erforderlichen Auszugs aus dem
Seeschiffsregister festgestellt, dass die Schiffspart mit einem
Pfandrecht zu Gunsten eines anderen Gläubigers belastet ist,
so hindert dies die Veräußerung nicht. In einem solchen Falle
ist der Veräußerungserlös durch Anordnung des Vollstre-

ckungsgerichts/der Vollstreckungsbehörde beim zuständigen
Amtsgericht zu hinterlegen (§ 858 Abs. 5 ZPO). Das Vertei-
lungsverfahren richtet sich nach den Bestimmungen der
§§ 873 bis 882 ZPO.

Durch eine Zwangsveräußerung der Schiffspart erlöschen
Rechte an ihr (vgl. Baumbach/Hartmann, ZPO, 60. Auflage,
§ 858 Rdnr. 6 Satz 4).

Als vor rund 125 Jahren in den damaligen preußischen
Landesteilen des 1871 gegründeten deutschen Reiches in der
Justizverwaltung und der für sie verantwortlich zeichnenden
Politik nach der Einführung der sog. „Reichsjustizgesetze“ der
Gedanke reifte, entgegen allen früheren Handhabungen im
Bereich der Zwangsvollstreckung das Institut „Gerichtsvoll-
zieher mit eigenem Geschäftszimmer“ einzuführen, gelang
mit dessen Verwirklichung ein wahrhaft genialer Wurf. Unter
dem in dieser Zeit der fortschreitenden Industrialisierung sich
ausbreitenden Gedankenguts des „merkantilen Liberalismus“
wurde ein Versuch gewagt, der bis heute keine vergleichbare
Nachahmung in anderen Bereichen des öffentlichen Dienstes
gefunden hat.

Was war geschehen?

Aus der Erkenntnis heraus, dass nur eine schlagkräftige,
immer einsatzfähige und einsatzbereite, nicht von den Dienst-
stunden der übrigen öffentlichen Verwaltung abhängige,
selbstverantwortliche Institution in der Lage sein und den
wachsenden Ansprüchen der immer weiter expandierenden
Wirtschaft gerecht werden kann, siedelte man den Gerichts-
vollzieher kurzer Hand aus dem Schoße der Behörde aus und
„belehnte“ ihn sozusagen mit der Durchführung der Zwangs-
vollstreckungsaufgaben in eigener Verantwortung und auf
eigene Kosten.

Lediglich die fachliche Überwachung der gesamten Tätig-
keit blieb der Dienstaufsicht vorbehalten. Die für die Unterhal-
tung der Institution notwendigen Beträge usw. erwirtschaftete
der Gerichtsvollzieher durch seine Tätigkeit entsprechend den
dafür geschaffenen Kostenvorschriften. Der Gerichtsvollzie-
her selbst war ein reiner Gebührenbeamter.

Die Höhe der erwirtschafteten Einnahmen schienen den
geistigen Vätern des GV-Systems ganz offensichtlich zweit-
rangig zu sein, denn diese reichten bei einem Teil der Ge-
richtsvollzieher – man lese und staune – an das Einkommen
höchster Staatsbeamter heran (vgl. Sattelmacher-Lenz, Das
Gerichtsvollzieherwesen in Preußen, 1930, S. 9).

Ein anderer Teil der GV erreichte mit seiner Tätigkeit nicht
einmal auf der Einnahmenseite das notwendige Existenzmini-
mum.

Ausschließlich und allein diese Tatsache veranlasste die
Justizverwaltung, und das ist seit der Zeit die einzige struktu-
relle Änderung, die vorgenommen worden ist – lässt man die
Einführung des Jahreshöchstbetrages im Jahr 1937, die als
Folge der in der Weltwirtschaftskrise erzielten hohen Gebüh-
reneinnahmen vorgenommen wurde, außer Betracht –, die
Gerichtsvollzieher im Jahre 1900 mit einem festen Bezirk zu

belehnen und einem Gehalt zu alimentieren und nur einen
gewissen Teil der vom Gerichtsvollzieher vereinnahmten Ge-
bühren diesem zur Abgeltung seiner Bürokosten zu überlassen.

Das so gestaltete Gerichtsvollzieherwesen hat die sog.
Gründerzeit, zwei Weltkriege, eine Inflation und eine Wäh-
rungsreform, Weltwirtschaftskrisen und sonstige Rezessionen
der Nachkriegszeit, aber auch Reformen in der einschlägigen
Gesetzgebung, die Übernahme weiterer gesetzlicher Aufga-
ben überdauert und ist sogar, sofern man dem GV mehr Ver-
antwortung übertrug, erfolgreicher denn je geworden. Öffent-
lichkeit und Politik sind oft voll des Lobes.

Die Arbeitsbelastungen, die gerade in wirtschaftlich
schlechten Zeiten kaum zu bewältigen waren, hat dieses Sys-
tem überstanden und nicht nur das, es hat alle Situationen mit
Erfolg gemeistert.

Dass das überhaupt erreicht werden konnte, war nur mög-
lich, weil dieses System „Gerichtsvollzieher mit eigenem
Geschäftszimmer“ in ausschließlicher Alleinverantwortung
durch den GV betrieben worden ist und zwar so, wie es die da-
mals geschaffenen und heute noch bestehenden einschlägigen
Dienstvorschriften (GVO) vorsahen und wie es auch mit dem
System von ihren geistigen Vätern gewollt war.

Arbeitsleistung in ihrer Gesamtheit wurde pauschal hono-
riert!

Wie und in welcher Form diese Leistung zu Stande kam
und kommt, wie sie bewältigt wurde, ist vollkommen dem Ge-
richtsvollzieher überlassen worden. Er war und ist der alleini-
ge Organwalter!

Allein und ausschließlich in dieser Tatsache begründet
liegt das Geheimnis des Erfolges des Systems „GV mit eige-
nem Geschäftszimmer“!

Kennzeichnend für die herrschende Arbeitsmoral der GV
in diesem System ist folgender Hinweis: Insider wissen von
Zeiten zu berichten, in denen GV – anders als bei Angehörigen
des sog. „Innendienstes“ – bei schwächerer Auftragslage sich
um mehr Arbeit gerissen haben, denn mehr Arbeit bedeutete
auch mehr Einnahmen.

Dieses Drängen nach mehr Arbeit und die Bereitschaft zu
mehr Leistung in dieser ausgeprägten Form wird man mit ab-
soluter Sicherheit im übrigen Beamtenapparat der gesamten
Republik nirgends feststellen können.

Im Bereich der Gerichtsvollzieher ist es aber eine system-
typische Eigenart. Wenn daher ein GV aus Verantwortungsbe-
wusstsein dann wirklich einmal eine Überlastung anzeigte,

„Götterdämmerung“ des Gerichtsvollziehersystems?
Ein Kommentar zu den Absichten der Justizverwaltungen

die Entschädigungsregeln im Vollstreckungsbereich zu ändern

Von Obergerichtsvollzieher a. D. Hans-Jürgen Köhler, Lüdinghausen
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hieß das nicht, dass ihn Arbeitsunlust befallen hatte, sondern
dass dann der Arbeitsanfall Dimensionen angenommen hatte,
der auch unter Einbeziehung von mehr Personal nicht mehr
bewältigt werden konnte.

Das hing und hängt auch heute noch damit zusammen, dass
bestimmte Aufgaben nur vom GV persönlich bearbeitet wer-
den dürfen, insbesondere im Bereich der hoheitlichen Tätig-
keiten.

Nun wird seit geraumer Zeit von verschiedenen Seiten
kommend – selbst aus den Reihen der Justizverwaltungen, die
es eigentlich doch besser wissen müssten, weil sie doch „vom
Fach“ sind – der Vorwurf erhoben, der Gerichtsvollzieher ver-
schaffe sich mit diesen, aus dem immensen Arbeitsanfall er-
wachsenen und ihm überlassenen Einnahmen, ein sog. zweites
besoldungsrechtliches Standbein, denn diese erzielten Einnah-
men gäbe er ja nicht für die aus der Führung des Betriebes ent-
standenen Auslagen aus. Auslagen hingegen dürften aber nur
erstattet werden, wenn sie nachgewiesen werden könnten.

Prinzipiell ist ein solcher Standpunkt natürlich richtig, nur
treffen die Voraussetzungen für das GV-System nicht zu.

Die Zwangsvollstreckung wird, soweit sie nicht den Ge-
richten zugewiesen ist, durch den Gerichtsvollzieher durchge-
führt, so die einschlägige Bestimmung der ZPO.

Den Gerichtsvollzieher hat aber die Politik und die Justiz-
verwaltung bewusst und gewollt aus dem übrigen Behörden-
apparat ausgegliedert; das ergibt sich auch aus § 49 Abs. 3
BBesG.

Ihm ist als Organwalter die Zwangsvollstreckung in ihrer
Gesamtheit zur alleinigen Erledigung in eigener Verantwor-
tung und in eigener Gestaltungsmöglichkeit übertragen wor-
den. Die Justizverwaltung wollte sich ganz bewusst von der
Organisation und den gesamten Kosten des Vollstreckungsbe-
triebes total befreien.

Fiktiv wurden dem GV von Beginn an im Rahmen der Ent-
schädigungsregelungen, bezogen auf den Arbeitsanfall, Erträ-
ge aus dem von ihm ausschließlich durch seine Tätigkeiten er-
wirtschafteten Geldern zugestanden.

Das innerbetriebliche Gestaltungsrecht, sowohl im organi-
satorischen wie im finanziellen Bereich, aber wurde damit nie
angetastet. Man hat sich darum nicht gekümmert! Warum
auch? Die Vergangenheit hat bewiesen, dass diese Struktur
bestens funktioniert hat.

Der Fiskus selbst fuhr auch nicht schlecht dabei. Er sparte
immense Personal- und Sachkosten. Der Erfolg eines tadellos
funktionierenden Systems sprach und spricht bis heute für sich.

Wenn nunmehr im Rahmen der Entschädigung über andere
Regelungen nachgedacht wird, muss Klarheit darüber herr-
schen, dass man damit an den Wurzeln des GV-Systems gräbt.

Alle bislang bekannt gewordenen Regelungsvorschläge
haben gemeinsam den Eindruck hinterlassen – eine andere
Deutung ist dem Kenner der Materie nicht möglich –, dass die
vom Dienstherrn selbst vor Jahrzehnten erlassenen und immer
noch gültigen Dienstvorschriften den sog. Reformern nicht
bekannt sind. Sie wissen offenbar nicht, wie das oben auch
schon ausgeführt wurde, dass der GV den gesamten Vollstre-
ckungsbetrieb auf eigene Kosten betreiben muss, die
Betriebsabläufe nach eigenem pflichtgemäßen Ermessen zu
regeln hat und verpflichtet ist, Büro- und Schreibhilfen auf ei-
gene Kosten zu beschäftigen, soweit es der Geschäftsbetrieb
erfordert.

Wann diese Notwendigkeit besteht, kann er nur allein ent-
scheiden. Ein Kriterium dafür kann der erhöhte Arbeitsanfall
sein, muss es aber nicht.

Bei all diesen bisherigen Überlegungen wird offenbar
übersehen, dass die Zwangsvollstreckung aus der gerichtli-
chen Behörde bewusst ausgegliedert und nur dem Gerichts-
vollzieher übertragen worden ist. Man hat den Gerichtsvoll-
zieher vom ursprünglichen gerichtlichen Executor ebenso
ganz bewusst zu einem quasi „Vollstreckungsunternehmer“
gemacht. Lästermäuler reden sogar scherzhaft vom „freischaf-
fenden Beamten“. Und genau diese Tatsache hat die oben
schon näher beschriebenen Erfolge bewirkt.

Ein solches System nun weiterhin funktionsfähig und
funktionstüchtig erhalten zu wollen, indem man „Auslagener-
stattung“ betreiben will, lässt erkennen, dass hier eine Denk-
weise vorherrscht, die weder wirtschaftliche Zusammenhänge
erkennt, noch dem so oft zitierten Gedanken des Leistungs-
prinzips im öffentlichen Dienst große Beachtung schenkt.

Damit werden die Intentionen derjenigen, die das GV-Sys-
tem mit eigenem Geschäftszimmer geschaffen haben, total
pervertiert.

Das wäre, soweit man seinen Blick nur auf diesen Punkt
beschränken würde, u. U. noch, wenn auch sehr schwer, nach-
zuvollziehen. Aber es scheint den geistigen Vätern der nun-
mehr in Betracht gezogenen Regelung überhaupt nicht be-
wusst zu sein, dass damit gleichzeitig der Beginn einer
Verlagerung des sog. „Amtssystems“ in die privaten Ge-
schäftsräume des GV erfolgt.

Wer noch die Verhältnisse und die Leistungsfähigkeit der
sog. Amtssysteme miterlebt hat, weiß, wie lange damals Erle-
digungsfristen dauerten, weiß um den Kostenaufwand, der die
Landeskassen belastete. Nicht von ungefähr schwenkten die
Länder auf das GV-System mit eigenem Geschäftszimmer um.

Was seinerzeit den Landeskassen nicht mehr genehm war,
soll nun dem GV zugemutet werden?

Spätestens an diesem Punkt müsste doch ein „Klick“ im
Gedankenapparat erfolgen!

Die geplanten Vorhaben stellen einen Anachronismus dar,
einen Rückfall in vergangene Zeiten.

Ein gut funktionierendes Vollstreckungssystem sollte aber
vorwärts und nicht rückwärts entwickelt werden.

Nicht kleinliche, pedantische Betrachtungen, wahrschein-
lich unbewusst, aber dennoch verbunden mit einer gehörigen
Portion an Ausbeutungsinhalten sind am Platze, sondern vor-
ausschauende Maßnahmen sollten zur Weiterentwicklung bei-
tragen, denn nur dann bleibt das GV-System effektiv und be-
lastbar. Über solche Dinge wird offenbar aber nicht einmal
nachgedacht.

Noch ein Gesichtspunkt mag den Verantwortlichen aufge-
zeigt werden.

Unter diesen, dann veränderten Bedingungen ist die Mehr-
zahl der GV nicht in den Beruf eingetreten. Die Konditionen,
die zum Eintritt in den Gerichtsvollzieherdienst führten, wer-
den durch die geplanten Regelungen einseitig vom Dienstherrn
systemwidrig und zu persönlichen Lasten der GV verändert.

Viele Gerichtsvollzieher werden nicht mehr bereit sein, un-
ter den neuen Gegebenheiten den Dienst weiter zu versehen.
Sie haben sich unter ganz anderen Aspekten entschlossen, die-
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sen Beruf zu ergreifen. Hier wird ein eklatanter Vertrauens-
bruch begangen!

Hier ist jetzt und sofort die Politik gefordert. Ein so gra-
vierender Einschnitt in das gesamte Vollstreckungsgefüge
darf nicht den Verwaltungen allein überlassen bleiben. Die
Vergangenheit hat uns gelehrt – man denke nur an die seiner-
zeitigen, mit ihren gar nicht auszudenkenden, möglichen ver-
heerenden Folgen, geplanten Reformvorschläge der Justiz-
verwaltungen zur Novellierung der ZPO im Bereich der
Zwangsvollstreckung mit ihren restriktiven und angeblich
doch so fortschrittlichen Tendenzen Anfang der Neunziger-
jahre –, dass wiederum nur die Politik mit einer totalen Abkehr
von diesen Klein-Klein-Vorschlägen etwas Fortschrittliches
und Praxisgerechtes zu Stande bringen kann, sofern sie sich
der Hilfe der wirklichen Fachleute versichert.

Die vermeintlich allwissende Ministerialbürokratie wird
dem offensichtlich nicht gerecht.

Den politischen Entscheidungsträgern muss der ernsthafte
und gut gemeinte Rat gegeben werden, den auf einem Irrweg
befindlichen Verwaltungen mit aller Entschiedenheit Einhalt
zu gebieten. Geschieht das nicht, ist es schon heute abzusehen,
dass das Gerichtsvollziehersystem mit eigenem Geschäftszim-
mer sicherlich unabsichtlich, aber dennoch langsam und stetig
dahinsiechen wird.

Die Folge wird eine ineffiktive, erfolglose Zwangsvollstre-
ckung sein!

Es darf nicht mehr nur verwaltet werden, politisches Den-
ken und Regieren ist gefragt.

Die untadelige und effektive Funktionsfähigkeit eines be-
währten Vollstreckungssystems steht auf dem Spiel!

Pedanterie löst nicht die Probleme, sie schafft nur neue und
sabotiert die noch vorhandene Effektivität!

R E C H T S P R E C H U N G

§§ 1, 2 Abs. 1 BB-BUZ, § 286 Abs. 1 BGB

1. Wird ein Gerichtsvollzieher aus gesundheitlichen Grün-
den wieder als Justizsekretär beschäftigt, so ist dies in der
beruflichen Wertschätzung und im Einkommen mit einer
spürbaren Minderung verbunden.

2. Soweit der Beamte während seiner Tätigkeit als Ge-
richtsvollzieher Schreibarbeiten selbst erledigt hat, für de-
ren Abgeltung ihm eine Entschädigung gewährt wurde,
handelt es sich bei den hierbei erzielten Einsparungen um
einen Teil seines Einkommens, dessen Verlust ihm auf
Grund der abgeschlossenen Berufsunfähigkeitsversiche-
rung im Rahmen des bestehenden Vertrages in Form einer
monatlichen Rente zu ersetzen ist.

OLG München, Beschl. v. 23. 5. 2000
– 25 U 1566/00 –

A u s  d e n  G r ü n d e n :

Der Kläger verlangt Leistungen aus einer Berufsunfähigkeits-
zusatzversicherung.

Das Landgericht hat die Beklagte antragsgemäß zur Zahlung von
DM 60 058,27 nebst 4 % Zinsen ab 18. 2. 1999 und DM 2 312,81
vorgerichtliche Nebenkosten verurteilt. Es hat entschieden, dass der
Kläger als Gerichtsvollzieher auf seine wieder aufgenommene Tätig-
keit als Justizsekretär nicht verwiesen werden kann, und dass die Be-
rufsunfähigkeitsrente und die Beitragserstattung schon ab Februar
1997 geschuldet werden. Die vorgerichtlichen Nebenkosten wurden
als Verzugsschaden zugesprochen.

Mit ihrer Berufung verfolgt die Beklagte ihren Klageabweisungs-
antrag weiter. Sie rügt die sachliche und rechtliche Würdigung des
Landgerichts und wiederholt und vertieft ihren Vortrag zur Verweis-
barkeit, insbesondere zum Einkommensvergleich.

Der Kläger beantragt, die Berufung zurückzuweisen, und wieder-
holt im Wesentlichen sein früheres Vorbringen.

Zur Ergänzung des Tatbestands wird auf die Schriftsätze der Par-
teien, die vorgelegten Unterlagen, das angefochtene Urteil und den
sonstigen Akteninhalt Bezug genommen.

Die Berufung ist nicht begründet. Die Beklagte ist vom
Landgericht zu Recht zur Zahlung der versprochenen Berufs-

unfähigkeitsrente, zur Rückzahlung geleisteter Versiche-
rungsbeiträge und zur Erstattung vorprozessualer Anwaltskos-
ten verurteilt worden (§ 1 Abs. 1 BB-BUZ, § 286 Abs. 1
BGB).

Streit besteht nur noch über die Frage der Verweisungs-
möglichkeit, nämlich darüber, ob die Vergleichstätigkeit der
„bisherigen Lebensstellung entspricht“ (§ 2 Abs. 1 BB-BUZ),
d. h. „in ihrer Vergütung wie in ihrer Wertschätzung nicht
spürbar unter das Niveau des bislang ausgeübten Berufs ab-
sinkt“ (BGH VersR 1997, 436, 438).

Der Vergleich der vom Kläger in den beiden letzten Jahren
vor Beginn der Berufsunfähigkeit ausgeübten Tätigkeit als
„Jung-Gerichtsvollzieher“ ohne eigenen Bezirk mit der später
wieder aufgenommenen Tätigkeit als Justizsekretär führt zu
dem Ergebnis, dass die Lebensstellung im neuen Beruf in
einem Maße beeinträchtigt ist, das der Kläger nicht hinzuneh-
men braucht. Wie schon das Landgericht festgestellt hat, fällt
der neue Beruf in der Wertschätzung und im Einkommen spür-
bar ab.

1) Die Einkommenseinbuße beträgt bei einem Jahresein-
kommen von ca. 70 000,– DM etwa 1/3. Damit ist die bisheri-
ge Lebensstellung nicht mehr gewahrt (BGH VersR 1998,
1537, 1538).

a) Das tatsächliche Einkommen des Klägers als Gerichts-
vollzieher stammt aus der Anfangsphase dieser Tätigkeit, in
welcher der Kläger vertretungs- oder aushilfsweise in den Be-
zirken anderer Gerichtsvollzieher eingesetzt war. Es handelt
sich um die Jahre 1995 und 1996.

Das Einkommen eines Gerichtsvollziehers setzt sich zu-
sammen aus einem Beamtengehalt, aus den eingenommenen
Schreibauslagen (§ 2 Satz 1 der Verordnung zur Abgeltung
der Bürokosten der Gerichtsvollzieher vom 26. 9. 1975, GVBl
Seite 338) und einem Anteil an den durch seine Tätigkeit ent-
standenen Gebühren. Dieser Gebührenanteil beträgt 80 %,
und zwar 15 % (höchstens DM 4 680,– jährlich, darüber-
hinaus 40 %) als Vergütung (§§ 1 Abs. 2, 9 Abs. 1 der Ver-
ordnung über die Vergütung für Beamte im Vollstreckungs-
dienst vom 8. 7. 1976, BGBl. I Seite 1783, in der Fassung vom
17. 12. 1993, BGBl. I 2240) und 65 % – in den Jahren 1995
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gänzliche Verlust des Einkommens durch den völligen Weg-
fall beruflicher Tätigkeit aufgewogen wird.

2. Auch in der sozialen Wertschätzung bleibt der Verwei-
sungsberuf erheblich hinter dem alten Beruf zurück. Dabei ist
entscheidend die weit gehende Selbstständigkeit und die öf-
fentlichkeitswirksame Vollzugsaufgabe eines Gerichtsvollzie-
hers. Die Beklagte selbst führt aus, dass der Gerichtsvollzieher
„praktisch wie ein selbstständiger Unternehmer planerisch tä-
tig ist“, dass er ein „selbstständiges und frei … entscheidendes
Vollstreckungsorgan“ ist, dass er keine festen Dienststunden
(hat) und … bei Bedarf im Sommer von 4.00 Uhr morgens bis
21.00 Uhr abends und im Winter von 6.00 Uhr morgens bis
21.00 Uhr abends „dienstbereit“ sein (muss) und dass die Tä-
tigkeit „zu etwa 60 % im Außendienst“ geleistet wird. Das
hebt den Gerichtsvollzieher deutlich ab von einem Justizsek-
retär.

§§ 807, 901 ZPO; §§ 185 a, 186 GVGA

Zur Abgabe der eidesstattlichen Versicherung über das
Vermögen einer GmbH ist der im Zeitpunkt des hierzu an-
beraumten Termins bestellte Geschäftsführer verpflichtet.

LG Bochum, Beschl. v. 30. 8. 2001
– 7a T 182/2001 –

A u s  d e n  G r ü n d e n :

I. Der Gläubiger betreibt die Mobiliarvollstreckung wegen
eines Betrages einschließlich Kosten von 2 247,25 DM gegen
die Schuldnerin. Der Gerichtsvollzieher bestimmte Termin zur
Abgabe der eidesstattlichen Versicherung auf den 20. 3. 2001.
Zur Terminsstunde teilte der Ehemann der ehemaligen Ge-
schäftsführerin der Schuldnerin dem Gerichtsvollzieher tele-
fonisch mit, seine Ehefrau sei heute als Geschäftsführerin ab-
berufen worden. Dazu legte diese am 21. 3. 2001 eine Urkunde
des Notars … vom 20. 3. 2001 vor, wonach sie abberufen und
ein Herr NN zum neuen Geschäftsführer bestellt wurde. Aus
dieser Urkunde ergeben sich weiter der neue Name und die aus
dem Rubrum ersichtliche neue Anschrift der Schuldnerin.

Der Gerichtsvollzieher beantragte bei dem Amtsgericht
den Erlass eines Haftbefehls gegen die ehemalige Geschäfts-
führerin.

Mit dem angefochtenen Beschluss vom 26. 4. 2001 lehnte
das Amtsgericht den beantragten Erlass des Haftbefehls ab.
Zur Begründung führte es aus, es sei davon auszugehen, dass
zur Terminsstunde der Geschäftsführerwechsel bereits stattge-
funden habe; offenbarungspflichtig sei aber nur derjenige, der
im Zeitpunkt des Termins Geschäftsführer sei. Auf die Gründe
für den Geschäftsführerwechsel komme es nicht an, weil ein
neuer Geschäftsführer bestellt und damit die Zwangsvollstre-
ckung nicht vereitelt worden sei.

Dagegen richtet sich die sofortige Beschwerde des Gläubi-
gers. Er macht geltend, maßgebend dafür, welcher Geschäfts-
führer die Offenbarungspflicht erfüllen müsse, sei der Zeit-
punkt der Auftragserteilung an den Gerichtsvollzieher oder
des Zugangs der Ladung zur Abgabe der eidesstattlichen Ver-
sicherung. Abgesehen davon sei die Änderung der Geschäfts-
führerstellung noch nicht im Handelsregister eingetragen ge-
wesen.

II. Die gem. §§ 766, 793 Abs. 1, 577 Abs. 2 Satz 1, 567
Abs. 2 Satz 2 ZPO zulässige sofortige Beschwerde ist unbe-
gründet.

Mit zutreffenden Erwägungen hat das Amtsgericht den Er-
lass des Haftbefehls abgelehnt. Eine die ehemalige Geschäfts-

und 1996 – (höchstens 36 300,– DM bzw. 36 500,– DM
jährlich, darüberhinaus 40 %) als Entschädigung (§§ 2 und 3
Abs. 2 der oben genannten Verordnung vom 26. 9. 1975 in der
Fassung vom 31. 1. 1996, GVBl Seite 39, und vom 19. 2.
1997, GVBl Seite 47). Die Schreibauslagen und der Anteil
von 65 % werden in Höhe von 30 % als Aufwandsentschädi-
gung gezahlt. Damit werden alle Kosten für die Unterhaltung
des Büros mit Ausnahme der Kosten für die Beschäftigung
einer Bürokraft abgegolten (§ 5 der oben genannten Verord-
nung vom 26. 9. 1975). In diesem Umfang sind die Einnahmen
nicht als Einkommen zu werten. Im Übrigen handelt es sich
um Einnahmen, die dem Gerichtsvollzieher verbleiben, wenn
er die dadurch abgegoltenen Dienstleistungen (Büro- und
Schreibarbeiten) selbst verrichtet. Demgemäß sind steuer-
pflichtig 70 % der Schreibauslagen und des 65 %-Gebühren-
anteils (sowie das Gehalt und die 15 % Vergütung). Aus den
vorgelegten Einkommenssteuerbescheiden (Anlage B 5) er-
gibt sich, dass 1995 und 1996 entsprechende Ausgaben nicht
getätigt worden sind. Der Senat geht deshalb davon aus, dass
die steuerpflichtigen Anteile der Schreibauslagen und Gebüh-
renanteile Einkommen des Klägers darstellen.

Der Senat hält es für angemessen, entsprechend diesen
Vorgaben die im Übrigen rechnerisch unstreitigen Einnahmen
des Klägers in der Zeit vom 1. 1. 1995 bis 30. 6. 1996 zum
Einkommensvergleich heranzuziehen, also ohne die teilweise
streitigen Zahlen des 2. Halbjahres 1996. Sie betragen
DM 106 832,– (= 65 812,– + 41 020,–). Die Aufklärung der
Höhe der spezifischen Gerichtsvollziehereinnahmen in der
2. Hälfte 1996 erscheint nicht als geboten. Auf sie kommt es
nicht in der Weise an, dass anders das Einkommen nicht beur-
teilt werden kann. Ausgeschlossen ist, dass der Kläger in die-
ser Zeit nicht als Gerichtsvollzieher gearbeitet oder dass er
keine Einnahmen erzielt hat. Kein zutreffendes Bild würde
sich ergeben, wenn als Einkommen des Jahres 1996 das Be-
amtengehalt für 12 Monate und die Gerichtsvollziehereinnah-
men nur des ersten Halbjahres berücksichtigt werden würden.

b) Das Einkommen aus der Verweisungstätigkeit im glei-
chen Zeitraum hätte unstreitig DM 71 743,– betragen, nämlich
DM 47 815,– (1995) und DM 23 928,– (1. Hälfte 1996:
DM 47 856,– : 2). Nicht maßgeblich sind die ab 1997 gelten-
den Zahlen, weil der Einkommensvergleich prinzipiell den
gleichen Zeitraum zugrundelegen muss.

c) Es ergibt sich eine Einbuße im Verweisungsberuf
von ca. 33 %, also mehr als bei diesen Einkommensverhält-
nissen zumutbar ist. Die Einbuße ist nicht geringer, wenn man
auf die Zeit von 1. 7. 1995–30. 6. 1996 abstellt oder auf das
Kalenderjahr 1996, und dabei die umstrittenen Zahlen des
Klägers für das 2. Halbjahr 1996 berücksichtigt
(ca. DM 72 000,– : DM 47 000,–). Die Einbuße liegt auch
dann noch über 30 %, wenn man den Zeitraum 1. 1. 1995–
31. 12. 1996 mit den umstrittenen Zahlen für das 2. Halbjahr
1996 betrachtet (ca. 138 000,– : 96 000,–).

Erleichterungen, welche die Verweisungstätigkeit mit sich
bringt, insbesondere eine kürzere Arbeitszeit, stellen nach An-
sicht des Senats keine ausreichbaren Vorteile dar. Vielmehr ist
es ein Vorteil der Gerichtsvollziehertätigkeit, durch höhere
Arbeitsleistung, (z. B. eigenhändige Erledigung der Schreib-
arbeiten) ein höheres Einkommen erzielen zu können (vgl.
Voit, Berufsunfähigkeitsversicherung, Rdnr. 366). Die Wahr-
nehmung dieses Vorteils wird durch die moderne Büro- und
Telekommunikationstechnik sehr erleichtert. Der Verlust die-
ses Vorteils stellt zu einem erheblichen Teil den wirtschaftli-
chen Nachteil der Verweisungstätigkeit dar. Im Übrigen wäre
es absurd, Einkommenseinbußen durch Zeitgewinn kompen-
sieren zu wollen; das würde letzten Endes bedeuten, dass der
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führerin treffende Pflicht zur Abgabe der eidesstattlichen Ver-
sicherung kann nicht festgestellt werden.

Grundsätzlich trifft denjenigen Geschäftsführer einer
GmbH die Pflicht zur Offenbarung, der diese Funktion im
Zeitpunkt des Termins ausübt. Auf den Tag der Zustellung der
Ladung oder gar der Beauftragung des Gerichtsvollziehers
kommt es nicht an (OLG Hamm MDR 84, 855; OLG Düssel-
dorf MDR 61, 329; OLG Köln MDR 83, 676; OLG Schleswig
Rpfleger 79, 73). Denn nur derjenige, der die Schuldnerin im
Zeitpunkt des Termins zur Abgabe der eidesstattlichen Versi-
cherung vertritt, ist in der Lage, für diese rechtsverbindliche
Erklärungen abzugeben.

Mit dem Erlöschen der Vollmacht ist dem Geschäftsführer
darüber hinaus auch regelmäßig die tatsächliche Möglichkeit
genommen, das Vermögen der Schuldnerin zu offenbaren. Er
kann, weil er die Geschäftsunterlagen nicht mehr einsehen
kann, ein Vermögensverzeichnis nicht vorlegen und noch aus-
stehende Forderungen nach Grund und Betrag nicht mehr
bezeichnen.

Die Eintragung im Handelsregister ist insoweit ohne Be-
lang (Landgericht Bonn, DGVZ 89, 120; OLG Frankfurt Rpfle-
ger 76, 27; Thomas/Putzo, ZPO, 23. Aufl., Rdnr. 15 zu § 807);
ihr kommt nur rechtsbezeugende Wirkung zu. Auf § 15 HGB
kann der Gläubiger sich berufen, weil die Tatsache des
Geschäftsführerwechsels im Verfahren nach Vorlage der nota-
riellen Urkunde vom 20. 3. 2001 offenkundig geworden ist.

Auch bei einem Geschäftsführerwechsel zwischen der
Auftragserteilung an den Gerichtsvollzieher und dem Termin
zur Abgabe der eidesstattlichen Versicherung ist der neue Ge-
schäftsführer offenbarungspflichtig (OLG Schleswig a. a. O.;
OLG Düsseldorf a. a. O.).

Lediglich der erst nach Erlass des Haftbefehls abberufene
Geschäftsführer bleibt zur Abgabe der eidesstattlichen Versi-
cherung verpflichtet.

Etwas anderes kann aber gelten, wenn der bisherige Ge-
schäftsführer sein Amt nur deshalb niederlegt, um sich in einer
Treu und Glauben widersprechenden Weise der Offenbarung
für die GmbH zu entziehen und die Gläubigerinteressen zu be-
einträchtigen. Nach einhelliger Auffassung bleibt der ausge-
schiedene Geschäftsführer einer GmbH in einem solchen Fall
zur Abgabe der eidesstattlichen Versicherung verpflichtet
(OLG Köln Rpfleger 00, 399; OLG Düsseldorf, a. a. O.; OLG
Hamm OLGZ 85, 227; OLG Schleswig a. a. O.; Zöller, ZPO,
22. Aufl., Rdnr. 8 zu § 807).

Diese Absicht des Geschäftsführers ist anhand der äußeren
Umstände des jeweiligen Falles vom Gericht festzustellen
(OLG Köln MDR 83, 676 u. Rpfleger 00, 399; Landgericht
Bonn a. a. O.).

Vorliegend kann diese Absicht – wenngleich sie als möglich
in Betracht kommt – nicht sicher festgestellt werden, § 286
ZPO. Vermutungen und Wahrscheinlichkeiten genügen dazu
nicht. Einziger Anhaltspunkt ist der enge zeitliche Zusammen-
hang zwischen der Errichtung der Urkunde vom 20. 3. 2001
und dem vom Gerichtsvollzieher bestimmten Termin.

Zweifel verbleiben jedoch deshalb, weil die Schuldnerin
sich mit der Urkunde vom 20. 3. 2001 nicht insgesamt der
Zwangsvollstreckung zu entziehen trachtete. Insbesondere of-
fenbarte sie mit der Urkunde vom 20. 3. 2001 zugleich den
Namen des neuen Geschäftsführers, ihren eigenen neuen Na-
men und ihre neue Anschrift. Danach ergab sich für den Gläu-
biger zwar notwendig eine Verzögerung der Zwangsvollstre-
ckung von wenigen Wochen, jedoch wurde diese nicht
unmöglich gemacht oder auch nur wesentlich erschwert. Ab-

gesehen davon ist auch nicht vorgetragen, dass der neue Ge-
schäftsführer zur Abgabe der eidesstattlichen Versicherung
nicht in der Lage wäre, was für die o. g. Absicht spräche (OLG
Schleswig Rpfleger 79, 73), oder die Sitzverlegung nur eine
Scheinhandlung wäre. Selbst der Gläubiger gibt im Beschwer-
deverfahren die neue Anschrift der Schuldnerin wie aus dem
Rubrum ersichtlich in G. an. Die dorthin gerichtete Post des
Gerichts ist nicht in Rücklauf gekommen, so dass die Sitzver-
legung nicht als Scheinhandlung angesehen werden kann. Un-
ter diesen Umständen ist nicht auszuschließen, dass die
Schuldnerin unter einem neuen Namen in G. einer werbenden
Tätigkeit nachgeht und die am 20. 3. 2001 dazu errichtete Ur-
kunde diesem Zweck dienen sollte.

Anmerkung der Schriftleitung:
Von der Abberufung, der Amtsniederlegung oder dem

Wechsel des Geschäftsführers einer GmbH wird oft Gebrauch
gemacht, wenn dieser nach erfolgloser Zwangsvollstreckung
gem. § 807 ZPO das Gesellschaftsvermögen durch Abgabe ei-
ner eidesstattlichen Versicherung offenbaren soll. Geschieht
dies nach erfolgter Ladung zum Offenbarungstermin und wird
der Erlass eines Haftbefehls gegen den im Termin nicht er-
schienenen Geschäftsführer abgelehnt, so beginnt für den
Gläubiger und die Vollstreckungsorgane das Spiel von Neuem.

Die Verpflichtung des Schuldners (hier des Geschäftsfüh-
rers) ein Verzeichnis des Vermögens der GmbH vorzulegen,
besteht gem. § 807 ZPO mit der Erteilung des Auftrags nach
§ 900 Abs. 1 ZPO, wenn eine der Voraussetzungen des § 807
Abs. 1 ZPO gegeben ist. Der zu diesem Zeitpunkt amtierende
Geschäftsführer, dem die Ladung zum Offenbarungstermin
zugestellt wird, weiß also, dass er das Gesellschaftsvermögen
offen legen muss und hat bis zum Termin Zeit, sich hierauf vor-
zubereiten. Dass er dieser Pflicht enthoben werden kann, in-
dem (sogar noch am Terminstag!) ein anderer Geschäftsfüh-
rer bestellt wird, ist schwer nachvollziehbar. Das OLG Hamm
hat in seiner Entscheidung vom 9. 11. 1984 (Rpfl. 1985,
S. 121) den Geschäftsführer einer GmbH, der am Tag vor dem
Offenbarungstermin abberufen worden ist, gleichwohl für ver-
pflichtet gehalten, die eidesstattliche Versicherung für die
GmbH abzugeben, weil es in der unmittelbar vor dem Termin
erfolgten Abberufung die Absicht gesehen hat, die Abgabe der
eidesstattlichen Versicherung zu verhindern. Ebenso OLG
Köln (Rpfl. 2000, S. 399).

Das Landgericht Bochum hat in dem vorstehend abge-
druckten Beschluss das Verhalten der GmbH-Gesellschafter
nicht als Vollstreckungsvereiterlung gesehen. Es hat seine
Entscheidung außerdem darauf gestützt, dass der abberufene
Gesellschafter keine rechtsverbindlichen Erklärungen für die
GmbH mehr abgeben könne und auf Grund seiner Abberufung
tatsächlich auch nicht mehr in der Lage sei, das Gesellschafts-
vermögen konkret zu bezeichnen. Gleichzeitig wird aber aus-
geführt, dass der erst nach Erlass eines Haftbefehls abberufe-
ne Geschäftsführer zur Abgabe der eidesstattlichen Versiche-
rung verpflichtet bleibe. Letzteres ergibt sich auch aus den
Entscheidungen des LG Hannover (DGVZ 1981, S. 60); des
OLG Stuttgart (DGVZ 1984, S. 110); des LG/OLG Zweibrü-
cken (DGVZ 1990, S. 41) und des LG Nürnberg-Fürth (DGVZ
1994, S. 172). Der darin liegende Widerspruch, dass einer-
seits der (vor Erlass des Haftbefehls) abberufene Geschäfts-
führer nicht mehr in der Lage sei, die eidesstattliche Versiche-
rung für die GmbH abzugeben, dieser andererseits aber durch
Haft gerade dazu gezwungen werden soll, wenn er erst nach
Erlass des Haftbefehls abberufen wurde, führt zur Verunsiche-
rung der Vollstreckungsorgane und bedarf der Klärung.
Einstweilen dürfte dem Gerichtsvollzieher zu empfehlen sein,
von der Vollstreckung eines gegen den GmbH-Geschäftsfüh-
rer ergangenen Haftbefehls abzusehen, wenn ihm nachgewie-
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sen wird, dass der im Haftbefehl genannte Geschäftsführer ab-
berufen ist, was vom LG Bremen (DGVZ 1990, S. 139) auch
für richtig erkannt wurde.

§§ 5, 9, KV 205, 604 GvKostG

Bei der erfolglosen Pfändung handelt es sich um eine nicht
erledigte Amtshandlung, für deren Abgeltung die Gebühr
nach KV Nr. 604 zu erheben ist.

I. AG Neustadt/Weinstr., Beschl. v. 29. 10. 2001
– 1 M 1156/2001 –

II. AG Oberndorf, Beschl. v. 2. 11. 2001
– 1 M 1911/2001 –

III. AG Hannover, Beschl. v. 28. 11. 2001
– 761 M 117863/2001 –

IV. AG Simmern, Beschl. v. 20. 12. 2001
– 2 M 1976/2001 –

I .

A u s  d e n  G r ü n d e n :
(AG Neustadt)

Auf den Zwangsvollstreckungsauftrag des Gläubigers vom
13. 7. 2001 hat der Gerichtsvollzieher beim Schuldner einen
Pfändungsversuch durchgeführt. Zu einer Pfändung ist es
nicht gekommen, weil keine verwertbaren Sachen vorgefun-
den werden konnten.

Der Gerichtsvollzieher hat daraufhin die Pfändung (tat-
sächlich Pfändungsversuch) beendet und unter anderem für
die Pfändung eine Gebühr gem. KV 205 über 39,12 DM in
Ansatz gebracht.

Hiergegen wendet sich der Gläubiger mit seinem Erinne-
rungsschreiben vom 27. 7. 2001 und trägt vor, dass die Pfän-
dung erfolglos gewesen sei, weshalb lediglich eine Gebühr
gem. KV 604 anzusetzen sei, die sich auf lediglich 24,45 DM
belaufe.

Der Gerichtsvollzieher hat der Erinnerung nicht abgehol-
fen und bezieht sich auf Entscheidungen der Amtsgerichte
Gelnhausen, Straußberg, Rotenburg und Witzenhausen, wel-
che im Ergebnis die erfolglose Pfändung einer vollständig
durchgeführten Pfändung gleichgesetzt hätten.

Die Erinnerung des Gläubigers ist begründet.

Im Falle der erfolglosen Pfändung ist nicht die Gebühr
gem. Nr. 205, sondern lediglich die Gebühr gem. Nr. 604 an-
zusetzen.

Nach der alten Fassung des GvKostG war für eine Pfän-
dung nach § 17 Abs. 1 eine volle Gebühr zu erheben. Waren
nach dem Inhalt des Protokolls pfändbare Gegenstände nicht
vorhanden oder musste eine Pfändung unterbleiben, so war le-
diglich eine halbe Gebühr angefallen (§ 17 Abs. 4 GvKostG
a. F.). Nach der ab 1. 5. 2001 gültigen Fassung entsteht gemäß
Nr. 205 KVGvKostG für die Pfändung eine Gebühr i. H. v.
39,12 DM. Für nicht erledigte Amtshandlungen (der in
Nr. 205 genannten Art) ist gemäß Nr. 604 KVGvKostG eine
Gebühr von 24,45 DM zu erheben. In Rechtsprechung und
Schrifttum ist umstritten, ob die erfolglose Pfändung mit einer
Pfändung gleichzustellen ist.

Hartmann, Kostengesetze, 30. Aufl. (Rdnr. 3 zu Nr. 205
KVGvKostG und Rdnr. 16 zu Nr. 604 KVGvKostG) sowie
OGV a. D. Theo Seip (DGVZ 2001, S. 17 ff. – Anm. 10 auf
S. 22) und Dipl.-Rechtspfleger Winter (DGVZ 2001, S. 132 ff.)
vertreten die Auffassung, dass die Pfändung allein maß-

gebliches Kriterium für das Entstehen der Gebühr Nr. 205
KVGvKostG ist, da die Pfändungsgebühr nur durch den Pfän-
dungsvorgang (nämlich Beschlagnahme der Pfandstücke) ent-
steht. Werden pfändbare Gegenstände nicht vorgefunden, so
handelt es sich um eine nicht erledigte Pfändung, und zwar ei-
ne nicht erledigte Amtshandlung nach Nr. 604 KVGvKostG.
Nichterledigung ist alles zwischen auftragsgemäßem Beginn
und vollständiger Beendigung sämtlicher auftragsgemäß not-
wendiger Maßnahmen innerhalb dieser einzelnen Amtshand-
lungen. Eine lediglich versuchte Pfändung stellt keine voll-
ständige Beendigung der Amtshandlung dar.

Dass eine erfolgte Pfändung einen mindestens ebenso gro-
ßen, meist sogar einen größeren Arbeitsaufwand verursacht,
ist kostenrechtlich nicht relevant. Im Übrigen sind aus der
amtlichen Gesetzesbegründung zum neuen Gerichtsvollzie-
herkostenrecht keine Anhaltspunkte ersichtlich, dass an Stelle
der Unterscheidung zwischen Pfändung und versuchter Pfän-
dung nach altem Recht (volle bzw. halbe Gebühr) nunmehr
nach neuem Recht Pfändung und Pfändungsversuch gebüh-
renrechtlich gleich zu behandeln sind.

Das neue KVGvKostG unterscheidet immer noch zwi-
schen erledigten und nicht erledigten Amtshandlungen.

Das Gericht schließt sich dieser Auffassung an, weil der
Wortlaut von KV 205 eindeutig ist. Die Gebühr wird demnach
nur für eine Pfändung erhoben, wobei auf die durchgeführte
Pfändung und nicht auf einen erfolglosen Pfändungsversuch
abgestellt wird.

Die nicht erledigte Amtshandlung Pfändung wird durch die
Gebühr nach KV Nr. 604 (nicht erledigte Amtshandlung der in
Nr. 205 genannten Art) abgegolten.

Demgegenüber vermögen die Entscheidungen der Amts-
gerichte Gelnhausen, Straußberg, Rotenburg, Aschaffenburg,
Witzenhausen usw. nicht zu überzeugen, weil der Begriff
Pfändung in Nr. 205 schon vom Wortlaut her eine vollständig
durchgeführte Pfändung und nicht ein bloßer Pfändungsver-
such bedeutet (Winter, Die Pfändungsgebühr nach KV Nr. 205
des Gerichtsvollzieherkostengesetzes, DGVZ 2001, 132;
Anm. Thran zu AG Gelnhausen JurBüro 2001, 547).

I I .

A u s  d e n  G r ü n d e n :
(AG Oberndorf)

Mit Erinnerung vom 14. 9. 2001 wendet sich der Gläubiger
gegen den Ansatz der Gebühr nach KV 205, da es sich nach sei-
ner Ansicht bei einer erfolglosen Pfändung um eine nichterle-
digte Amtshandlung handelt, die nach KV 604 abzurechnen sei.

Die statthafte Erinnerung ist begründet.

Die Höhe der Gebühren richten sich nach der Anlage zum
GvKostG (§ 9 GvKostG i. V. m. dem Kostenverzeichnis).

„Die Vollstreckung“ ist im zweiten Abschnitt des Kosten-
verzeichnisses geregelt. KV 205 betrifft den Gebührentatbe-
stand der „Pfändung“ und legt eine Gebührenhöhe von
39,12 DM fest. Unter KV 604 i. R. des Abschnitts „nicht erle-
digte Amtshandlung“ findet sich der Gebührentatbestand der
„Amtshandlung, der in den Nummern 200 bis 221, 250 bis
301, 310, 400, 410 und 420 genannten Art“. KV 604 setzt die
Höhe einer Gebühr auf 24,45 DM fest.

Die einzelnen Gebührentatbestände lehnen sich insoweit
an die Terminologie des Zwangsvollstreckungsrechts an. Den
Bedeutungsgehalt einer „Pfändung“ regelt für bewegliche Sa-
chen § 808 ZPO. Demnach erfolgt eine Pfändung beweglicher
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Sachen dadurch, dass der Gerichtsvollzieher sie in seinen Be-
sitz nimmt (§ 808 I ZPO) oder ein Siegel anbringt bzw. die
Pfändung sonst wie kenntlich macht (§ 808 II ZPO). Der Be-
griff Pfändung ist demnach erfolgsbezogen zu verstehen.
Hiervon ist die Prüfung des Gerichtsvollziehers – als hoheit-
liche Amtshandlung –, ob pfändbare Habe beim Schuldner
vorhanden ist, zu unterscheiden.

Die Erfolgsbezogenheit der Pfändung zeigt sich auch im
Rahmen der §§ 803, 804 ZPO. Inhalt der Pfändung ist die Be-
gründung eines Pfandrechtes, als rechtliche Wirkung der Vor-
nahme der Pfändung.

Es ist nicht ersichtlich, aus welchem Grund der Begriff der
„Pfändung“ in KV 205 einen anderen Inhalt haben soll. Der
Wortlaut ist insoweit eindeutig. Die fruchtlose Pfändung ist
demnach eine nicht erledigte Amtshandlung im Sinne des
6. Abschnitts der Anlage zum GvKostG (KV 604). Diese Aus-
legung legt auch die Einführung in den 6. Abschnitt nahe.

I I I .

A u s  d e n  G r ü n d e n :
(AG Hannover)

Mit Schreiben vom 21. 6.2001 beauftragte die Gläubigerin den
Gerichtsvollzieher mit der Sachpfändung. Der Gerichtsvollzieher
durchsuchte die Wohnung am 7. 8. 2001, pfändete aber nicht, weil er
nur Sachen vorfand, die der Pfändung nicht unterworfen waren oder
von deren Verwertung kein Überschuss über die Kosten der Zwangs-
vollstreckung zu erwarten war.

Der Gerichtsvollzieher berechnete dafür eine Gebühr nach Nr. 205
des Kostenverzeichnisses (KV) zum Gerichtsvollzieherkostengesetz
(GvKostG).

Dagegen richtet sich die Erinnerung der Gläubigerin, mit der diese
geltend macht, dass nur die Gebühr nach Nr. 604 KV zum GvKostG
entstanden sei.

Der Gerichtsvollzieher vertritt die Auffassung, dass auch die
fruchtlose Pfändung unter den Gebührentatbestand Nr. 205 KV zu fas-
sen sei. Der Gebührentatbestand umfasse den Pfändungsvorgang als
Amtshandlung unabhängig vom Erfolg der Pfändung. Bei einer er-
folglosen Pfändung sei diese Amtshandlung mit der Durchsuchung
der Wohnung erledigt, so dass schon begrifflich der Gebührentatbe-
stand der Nr. 604 KV zum GvKostG nicht einschlägig sei, weil dieser
eine nicht erledigte Amtshandlung voraussetze.

Die gemäß § 766 Abs. 2 ZPO zulässige Erinnerung ist be-
gründet.

Nach der Neufassung des Gerichtsvollzieherkostengeset-
zes richten sich die Gerichtsvollziehergebühren für eine er-
folglose Pfändung nach dem Gebührentatbestand Nr. 604 KV
zum GvKostG.

Die Frage, welcher der beiden Gebührentatbestände ein-
greift, wird in Rechtsprechung und Literatur zurzeit unter-
schiedlich beantwortet. Nach Nr. 205 des KV zum GvKostG
wird diese Gebühr vom Gerichtsvollzieher für eine Pfändung
erhoben. Eine solche Pfändung wird gemäß § 808 ZPO da-
durch bewirkt, dass der Gerichtsvollzieher die im Gewahrsam
des Schuldners befindlichen körperlichen Sachen in Besitz
nimmt oder die Pfändung durch Anlegen von Siegeln kennt-
lich macht. Eine Pfändung ist ganz offensichtlich nicht erfolgt.
Daher kann bereits auf Grund des Wortlautes des Gesetzes
eine Gebühr gemäß Nr. 205 KV nicht verwirklicht sein.

Die Gebühr nach Nr. 604 KV zum GvKostG fällt dagegen
an, wenn eine Amtshandlung, mit deren Erledigung der Ge-
richtsvollzieher beauftragt worden ist, aus Rechtsgründen
oder infolge von Umständen, die weder in der Person des Ge-
richtsvollziehers liegen noch von seiner Entschließung abhän-

gig sind, nicht erledigt wird. Hier hat der Gerichtsvollzieher
bei der Vollstreckung festgestellt, dass pfändbare Gegenstän-
de nicht vorhanden sind, weil die vorgefundenen Sachen ent-
weder unpfändbar sind (§§ 811 ZPO, 121 GVGA) oder von ih-
rer Verwertung ein Überschuss über die Kosten nicht zu
erwarten ist (§§ 803 Abs. 2 ZPO, 125 GVGA). Der Gerichts-
vollzieher war daher im Sinne der Nr. 604 KV zum GvKostG
aus Rechtsgründen an der Durchführung der Sachpfändung
gehindert. Insbesondere hing der Ausgang des Vollstreckungs-
verfahrens nicht von seiner „Entschließung“ ab, weil der
Gerichtsvollzieher zwingend an die Einhaltung der Schuld-
nervorschriften gebunden ist (Winter DGVZ 2001, S. 132 ff.;
Thran JurBüro 2001, S. 547 ff.).

Die Ausführungen des Gerichtsvollziehers rechtfertigen
keine andere Beurteilung. Der Gerichtsvollzieher will zwi-
schen erledigten (Nr. 205 KV) und nicht erledigten Vollstre-
ckungshandlungen (Nr. 504 KV) differenzieren und ordnet die
erfolglose Pfändung – was sie in diesem Sinne auch ist – als
erledigte Vollstreckungssache ein. Nach Nr. 604 KV sollten
solche Fälle abgerechnet werden, bei denen der Auftrag zu-
rückgenommen wird oder der Schuldner unbekannt verzogen
oder nicht zu ermitteln ist. Das Gericht ist indes davon über-
zeugt, dass die Nr. 205 KV zum GvKostG nicht die Fälle der
erfolglosen Pfändung erfassen sollte. Dies ergibt sich aus den
Gesetzesgründen (Bundestagsdrucksache 14/3432 S. 29).
Dort wird zu Nr. 205 KV ausgeführt: „Die Vorschrift ent-
spricht dem geltenden § 17 Abs. 1 GvKostG“. § 17 Abs. 1 Gv-
KostG a. F. sah für die Pfändung von beweglichen Sachen die
volle Gebühr nach dem Betrag der beizutreibenden Forderung
vor. Der hier gegebene Fall einer fruchtlosen Pfändung wurde
hingegen in § 17 Abs. 4 GvKostG a. F. geregelt. Insoweit war
nach altem Recht lediglich die Hälfte der für die Pfändung be-
stimmten Gebühr anzusetzen. Der Umstand, dass in der Be-
gründung Nr. 205 KV ausschließlich als Entsprechung zu § 17
Abs. 1 GvKostG a. F. bezeichnet wird, bedeutet nach Auffas-
sung des Gerichts, dass dieser Gebührentatbestand eben nicht
sogleich die in § 17 Abs. 4 GvKostG geregelte fruchtlose
Pfändung umfassen sollte. Hierfür spricht auch, dass das Gv-
KostG zwischen der „Durchführung“ des Auftrags und der
„Erledigung“ der Amtshandlung unterscheidet (Bundestags-
drucksache 14/3432 S. 25). Dabei kann der Begriff der „Erle-
digung“ nicht im Sinne des Gerichtsvollziehers ausgelegt wer-
den. Denn büromäßig ist ein Auftrag auch abgeschlossen und
damit erledigt, wenn der Gerichtsvollzieher den Schuldner
nicht antreffen kann, weil dieser unbekannt verzogen ist.
Gleichwohl wird dieser Fall als nicht erledigte Amtshandlung
nach Nr. 604 KV behandelt. Der Begriff der „Erledigung“ im
Kostenrecht kann daher nicht an den Abschluss des Auftrages;
sondern nur an den Erfolg geknüpft sein. Im Sinne des Kosten-
rechts ist daher ein erfolgloser Pfändungsversuch eine nicht
erledigte Pfändung (Nr. 604 KV).

Weil lediglich die Gebühr nach KV 604 GvKostG berech-
net werden kann, ermäßigen sich die Gebühren von 39,12 DM
auf 24,45 DM. Dadurch reduziert sich auch die Auslagenpau-
schale gemäß Nr. 713 KV auf den Mindestbetrag von
5,87 DM. Weil der Gerichtsvollzieher hierfür 7,82 DM ange-
setzt hat, berechnet sich darauf ein zu viel erhobener Betrag
von 16,62 DM. Die Gläubigerin hat diesen Betrag unstreitig
bezahlt, so dass die Rückzahlung des überhobenen Betrages
anzuordnen ist.

I V .

A u s  d e n  G r ü n d e n :
(AG Simmern)

Der Gläubiger hatte einen Auftrag zur Durchführung der
Pfändung erteilt und die Pfändung wurde durch den Gerichts-
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vollzieher durchgeführt. Diese blieb allerdings wegen fehlen-
der verwertbarer Gegenstände der Schuldnerin erfolglos. Der
Gerichtsvollzieher hat für diese erfolglose Pfändung nach
Kostenverzeichnisnummer 205 eine Gebühr von 39,12 DM er-
hoben.

Die hiergegen eingelegte Erinnerung ist zulässig und be-
gründet.

Für die erfolglose Pfändung kann nur die Gebühr nach der
Kostenverzeichnisnummer 604 geltend gemacht werden.
Zwar ergibt sich nicht klar aus dem Kostenverzeichnis, dass
die Nummer 205 nur die erfolgreiche Pfändung meint, denn
diese spricht nur von Pfändung. Allerdings muss berücksich-
tigt werden, dass § 808 ZPO angibt, dass die Pfändung da-
durch bewirkt wird, dass der Gerichtsvollzieher die Sache ein
Besitz nimmt. Schon das spricht gegen eine erweiternde Aus-
legung der entsprechenden Kostenverzeichnisnummer. Hinzu
kommt, dass in § 17 GvKostG a. F. zwischen der erfolgrei-
chen und der erfolglosen Pfändung unterschieden wurde, und
für letztere eine niedrigere Gebühr vorgesehen war. In der Ge-
setzesbegründung wird darauf hingewiesen, dass die Nummer
205 dem vorangegangenen § 17 Abs. 1 GvKostG entspreche,
der nur für die erfolgreiche Pfändung die volle Gebühr vor-
sieht (vgl. zum Ganzen: Seip, DGVZ 2001, 22).

Damit handelt es sich bei der erfolglosen Pfändung um eine
erledigte Amtshandlung im Sinne der Nummer 604 Kosten-
verzeichnis.

Anmerkung der Schriftleitung:
Gleichlautend haben entschieden die Amtsgerichte Ham-

burg-Altona (DGVZ 2001, S. 154/155), Schwetzingen, Dort-
mund und Weiden (DGVZ 2001, S. 171–173).

§§ 3, 5, 9, KV 205, 260, 604, 711 GvKostG; Nr. 18 Abs. 2
DB-GvKostG

1. Bei der erfolglosen Pfändung handelt es sich um eine
nicht erledigte Amtshandlung, für deren Abgeltung die
Gebühr nach KV Nr. 604 zu erheben ist.

2. War der Gerichtsvollzieher zugleich mit der Abnahme
der eidesstattlichen Versicherung beauftragt und kann
dieses Verfahren nicht durchgeführt werden, weil der
Schuldner zwischenzeitlich unbekannt verzogen ist, so ist
auch für die Nichterledigung dieses Auftrages die Gebühr
nach KV Nr. 604 zu erheben.

3. Für die (erfolglos versuchte) Zustellung der Terminsla-
dung zur Abgabe der eidesstattlichen Versicherung fällt
kein Wegegeld an.

AG Münster, Beschl. v. 30. 11. 2001
– 10 M 198/2001 –

A u s  d e n  G r ü n d e n :

Für die fruchtlose Pfändung vom 25. 7. 2001 stellte der Ge-
richtsvollzieher unter dem 25. 7. 2001 u. a. eine Gebühr
i. H. v. 39,12 DM nach KV 205 in Rechnung.

Er beraumte ferner antragsgemäß Termin zur Abgabe der
eidesstattlichen Versicherung auf den 28. 8. 2001 an. Die ent-
sprechende Ladung konnte der Schuldnerin nicht zugestellt
werden, da diese zwischenzeitlich unbekannt verzogen war.

Hierfür stellte der Gerichtsvollzieher am 21. 8. 2001 neben
einer Gebühr nach KV 604 i. H. v. 24,45 DM u. a. eine Wege-
geld-Pauschale nach KV 711 i. H. v. 4,89 DM in Rechnung.

Gegen die Kostenrechnung vom 21. 8. 2001, soweit sie den
Ansatz einer Gebühr nach KV 604 i. H. v. 24,45 DM betrifft,
wendet sich der Gläubiger mit seiner Erinnerung vom
29. 8. 2001. Er vertritt die Auffassung, dass die in Ansatz ge-
brachte Gebühr nicht angefallen sei, da der Gerichtsvollzieher
den Auftrag an ihn hätte zurückgeben können und müssen.

Der Bezirksrevisor wendet sich mit seiner Erinnerung vom
26. 9. 2001 gegen die Kostenrechnung vom 25. 7. 2001 in-
soweit, als die Gebühr KV 205 statt der KV-Nr. 604 für den
fruchtlosen Pfändungsversuch und gegen die Kostenrechnung
vom 21. 8. 2001 insoweit, als ein Wegegeld nach KV-Nr. 711
für den vergeblichen Zustellversuch angesetzt worden ist. Er
ist der Ansicht, dass der erfolglose Vollstreckungsversuch ei-
ne nicht erledigte Amtshandlung i. S. v. KV 605 darstelle; da
ein Wegegeld bei persönlicher Zustellung der Terminsladung
zur Abgabe der eidesstattlichen Versicherung nicht anzuset-
zen sei, müsse dies folgerichtig auch für die vergebliche Zu-
stellung gelten.

Die gemäß § 766 II ZPO zulässige Erinnerung des Gläubi-
gers gegen die Kostenrechnung vom 21. 8. 2001 ist unbegrün-
det.

Zu Recht hat der Gerichtsvollzieher bezüglich des Auf-
trages auf Abnahme der eidesstattlichen Versicherung eine
Gebühr gemäß KV 604 GvKostG in Rechnung gestellt. Die
dagegen von dem Gläubiger geäußerte Ansicht, der Gerichts-
vollzieher hätte den Auftrag zurückgeben können und müssen,
da eine Abgabe nicht zweckmäßig gewesen sei, mit der Folge,
dass nach der Vorbemerkung zu Nr. 6 des Kostenverzeichnis-
ses eine Gebühr nicht erhoben wird, teilt das Gericht nicht.

Der 6. Abschnitt des Kostenverzeichnisses zu § 9 Gv-
KostG betrifft „Nichterledigte Amtshandlungen“ und definiert
die Gebührentatbestände dafür allgemein wie folgt:

„Gebühren nach diesem Abschnitt werden erhoben, wenn eine
Amtshandlung, mit deren Erledigung der Gerichtsvollzieher beauf-
tragt worden ist, aus Rechtsgründen oder infolge von Umständen, die
weder in der Person des Gerichtsvollziehers liegen noch von seiner
Entschließung abhängig sind, nicht erledigt wird. Eine Gebühr wird
nicht erhoben, wenn der Auftrag an einen anderen Gerichtsvollzieher
abgegeben wird oder hätte abgegeben werden können.“

Nach der dazugehörigen KV-Nr. 604 ist für eine nicht erle-
digte „Amtshandlung der in den Nummern 250 bis 301 ge-
nannten Art“, hier im Hinblick auf die einschlägige Nr. 260
(Abnahme der eidesstattlichen Versicherung), eine Gebühr
von 24,45 DM anzusetzen.

Vorliegend konnte die vom Gläubiger beantragte Abnah-
me der eidesstattlichen Versicherung nicht durchgeführt wer-
den, weil die Schuldnerin nach den Ermittlungen des Gerichts-
vollziehers – zwischenzeitlich – unbekannt verzogen war.
Damit lagen die nach dem eindeutigen Wortlaut der Vorbe-
merkung zum 6. Abschnitt des Kostenverzeichnisses genann-
ten Voraussetzungen vor. Dass der Gerichtsvollzieher in die-
sem Fall der unbekannt verzogenen Schuldnerin den Auftrag
unerledigt an den Gläubiger zurückgeben musste, erfüllt den
insoweit abschließenden Tatbestand des 2. Satzes der Vorbe-
merkung entgegen der Ansicht des Gläubigers nicht. Die vom
Gläubigervertreter angeführte Zitatstelle (Otto, JurBüro 2/
2001, 76 zu „6. Nicht erledigte Amtshandlung“), die der amt-
lichen Begründung zum 6. Abschnitt des Kostenverzeichnis-
ses (Bundestagsdrucksache 14/3432, Seite 32) entspricht, be-
stätigt dies. Hiernach soll durch die Vorbemerkung lediglich
der Fall ausgenommen werden, dass der Gerichtsvollzieher
örtlich nicht zuständig ist und deshalb den Auftrag an den zu-
ständigen Gerichtsvollzieher weiterleitet, was dem auch im
GKG geltenden Grundsatz, dass bei der Verweisung an das
zuständige Gericht die Gebühren nicht doppelt anfallen (§ 9
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GKG) entspricht. Der Gerichtsvollzieher hatte vorliegend aber
nicht die Möglichkeit, den Auftrag an einen anderen, für den
unbekannten Wohnsitz der Schuldnerin zuständigen Gerichts-
vollzieher abzugeben. (Für den Ansatz einer Gebühr nach
KV 604 GvKostG in derartigen Fällen auch: Seip, DGVZ
2001, 17 [21 re Spalte]; Winter, DGVZ 2001, 132 [133 re
Spalte]).

Die gemäß §§ 766 II ZPO, 5 GvKostG zulässige Erinne-
rung des Bezirksrevisors ist begründet.

Bleibt ein Pfändungsauftrag ohne Erfolg, weil bei der
Durchsuchung der Schuldnerwohnung keine pfändbaren Ge-
genstände vorgefunden wurden, so ist hierfür nicht die Gebühr
nach KV-Nr. 205 des am 1. 5. 2001 in Kraft getretenen Gv-
KostG, sondern nur die Gebühr nach KV-Nr. 604 zu erheben
(ebenso Seip, DGVZ 2001, 17; Winter, DGVZ 2001, 132;
Winterstein, Gerichtsvollzieherkostenrecht, 8. Erg.lfg., Teil 2
KV 205, S. 1, 8, 9; Thran, JurBüro 2001, 547; Hartmann,
Kostengesetze, 30. Aufl. 2001 KV-Nr. 205 GvKostG Rdnr. 3;
AG Hamburg-Altona, Beschluss vom 30. 7. 2001, 322 c M
580/01; weitere Rechtsprechungsnachweise s. DGVZ 2001,
160):

Das ergibt sich zunächst aus dem Wortlaut der KV-Nr. 205
(„Pfändung“). Der Tatbestand „Pfändung“ ist weder ausle-
gungsbedürftig noch auslegungsfähig, sondern durch gesetzli-
che Regelungen (§§ 803, 804, 808, 809, 810, 831 ZPO, 1257,
1204 ff. BGB) eindeutig bestimmt. Eine Pfändung wird hier-
nach durch Inbesitznahme bzw. Anbringung eines Pfandsie-
gels bewirkt. Daran fehlt es bei einer fruchtlosen Pfändung. Es
spricht auch nichts dafür, den Begriff „Pfändung“ in KV-
Nr. 205 GvKostG abweichend vom Sprachgebrauch der ZPO
zu verstehen, zumal es sich beim Kostenrecht um bloßes Fol-
gerecht zum materiellen Recht handelt.

Die teilweise vertretene Meinung, für die fruchtlose Pfän-
dung eine Gebühr KV 205 zu erheben (so u. a.: AG Kitzingen
und AG Gelnhausen, DGVZ 2001, 139; AG Strausberg,
DGVZ 2001, 140) entspricht auch nicht dem Willen des Ge-
setzgebers (vgl. amtl. Begründung BT-Drucksache 14/3432
Abschnitt A S. 23, D S. 29). Zu Nummer 205 findet sich dort
der Hinweis, dass die Regelung dem § 17 I des bisher gelten-
den GvKostG entspricht. § 17 I betraf aber nur die Fälle der er-
folgreichen Pfändung. Auch nach altem Recht (§ 17 IV) war
die Gebühr für den Pfändungsversuch reduziert, nämlich auf
die Hälfte der Gebühr für die erfolgreiche Pfändung. Hätte der
Gesetzgeber die Gebühr für die erfolgreiche und die erfolglose
Pfändung einheitlich bestimmen wollen, wäre der Hinweis auf
§ 17 I GvKostG-alt unverständlich. Im Übrigen wird diese –
nach wie vor geltende Differenzierung – auch durch die wei-
teren Ausführungen in der amtlichen Begründung bestätigt
(BT-Drucksache 14/3432 Abschnitt A 4. Absatz: … DM für
die erfolgreiche und … DM für die nicht erledigte Pfändung).

Die Fiktion des § 3 IV 1 GvKostG, auf die sich die abwei-
chende Ansicht teilweise beruft, hat lediglich Bedeutung für
den Auftrag und die Fälligkeit der Gebühr nach § 14 Gv-
KostG, nicht aber für den Gebührentatbestand. Für die An-
wendung des KV 604 bliebe auch kein Raum mehr, wenn die
in § 3 IV GvKostG fingierte Durchführung der Amtshandlung
schon als deren Erledigung angesehen werden sollte.

Hinsichtlich des nach KV-Nr. 711 in Ansatz gebrachten
Wegegeldes in der Kostenrechnung vom 21. 8.2001 ist festzu-
halten, dass nach Nr. 18 II der Durchführungsbestimmungen
zum GvKostG ein Wegegeld bei persönlicher Zustellung der
Terminsladung zur eidesstattlichen Versicherung nur in den
dort bestimmten Fällen anzusetzen ist. Die Ausnahmetatbe-
stände des Nr. 18 II liegen hier aber nicht vor. Bei einer ver-
geblichen Zustellung – wie vorliegend – fällt ein Wegegeld

folgerichtig ebenfalls nicht an. Dieses ist durch die berechnete
– Gebühr nach KV-Nr. 600 abgegolten. An diese Durchfüh-
rungsbestimmungen ist der Gerichtsvollzieher als Beamter
nach § 1 GVO gebunden.

§§ 5, 9, KV 711 GvKostG

Ein Wegegeld nach KV 711 GvKostG ist nur dann in An-
satz zu bringen, wenn der Gerichtsvollzieher einen Weg
zur Vornahme einer Amtshandlung tatsächlich zurückge-
legt hat.

I. AG München, Beschl. v. 12. 9. 2001
– 1532 M 27081/2001 –

II. AG Stockach, Beschl. v. 5. 10. 2001 – M 777/2001 –

III. AG München, Beschl. v. 12. 10. 2001
– 1532 M 31405/2001 –

IV. AG Speyer, Beschl. v. 22. 10. 2001 – 5c M 481/2001 –

V. AG Duisburg-Hamborn, Beschl. v. 21. 11. 2001
– 20 M 2092/2001 –

VI. AG Freyung, Beschl. v. 4. 12. 2001 – 1 M 1268/2001 –

I .

A u s  d e n  G r ü n d e n :

(AG München)

Die Gläubigerin hat den Gerichtsvollzieher mit einer Ein-
zelzwangsvollstreckung bei der Schuldnerin beauftragt. Ohne
die Schuldnerin aufsuchen zu müssen, erteilte der Gerichts-
vollzieher eine Bestätigung nach § 63 GVGA, dass die
Schuldnerin amtsbekannt keine pfändbare Habe besitze. In
seiner Kostenrechnung stellte der Gerichtsvollzieher der Gläu-
bigerin unter anderem ein pauschales Wegegeld in Rechnung
(Kostenverzeichnis Nr. 711; Wegegeld bis zu 10 km). Hierge-
gen wendet sich die Gläubigerin mit ihrer Erinnerung. Die zu-
lässige Erinnerung ist begründet. Ein Wegegeld nach Nr. 711
des Kostenverzeichnisses kann nicht in Rechnung gestellt
werden, wenn der Gerichtsvollzieher überhaupt keine Weg-
strecke zum Zwecke der Zwangsvollstreckung zurückgelegt
hat. Hieran ändert auch die Formulierung „das an Stelle der
tatsächlichen Reisekosten zu erhebende Wegegeld für zurück-
zulegende Wegstrecken …“ nichts.

Das Wort „zurückzulegende“ soll lediglich klarstellen, das
z. B. kein Wegegeld für einen Umweg berechnet werden kann
und dass der Gerichtsvollzieher bei gleichzeitiger Erledigung
mehrerer Aufträge dennoch für jeden einzelnen Auftrag die
zum Wohnsitz des Schuldners zurückzulegende Wegstrecke
an Stelle der tatsächlichen Reisekosten in Rechnung stellen
kann. Die Formulierung bedeutet jedoch entgegen der Rechts-
auffassung des Gerichtsvollziehers nicht, dass Reisekosten
auch dann berechnet werden können, wenn solche Kosten
überhaupt dem Grunde nach nicht angefallen sind, wie im Fall
des § 63 GVGA. Dies würde den Grundsätzen jeden Gebüh-
renrechts widersprechen. Reisekosten können nur dann entste-
hen und auch in Rechnung gestellt werden, wenn auch tatsäch-
lich eine Dienstreise ausgeführt wurde.

Die Erinnerung der Gläubigerin ist daher begründet und
die Kostenrechnung des Gerichtsvollziehers um das Wegegeld
zu kürzen.
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I I .

A u s  d e n  G r ü n d e n :

(AG Stockach)

Der Gerichtsvollzieher kann kein Wegegeld ansetzen, weil
er zur Erledigung des Auftrages keinen Weg zurückgelegt hat.
Die Regelung in Nr. 711 KV GvKostG lässt nach ihrem Wort-
laut sowie ihrem Sinn und Zweck keinen Raum für die Annah-
me, dass Wegegeld auch für Wegstrecken angesetzt werden
könnte, die nicht zurückgelegt wurden. Das Wegegeld für zu-
rückzulegende Wegstrecken wird „an Stelle der tatsächlichen
Reisekosten“ erhoben, deren Darlegung und Nachweis durch
diese Regelung entbehrlich wird. Zugleich zeigt der Bezug auf
tatsächlich entstandene Reisekosten, dass mit dieser Neurege-
lung kein Kostenansatz für fiktive Auslagen ermöglicht wer-
den sollte. Der Bezirksrevisor hat in seiner Stellungnahme
vom 25. 9. 2001 weiter ausgeführt: „Wenn man vom Sinn der
KV 711 ausgeht und es mit allen anderen Kostengesetzen ver-
gleicht, in denen Fahrtkosten festgeschrieben werden, ist allen
Gesetzen gemeinsam, dass Fahrtkosten nur dann erstattet wer-
den, wenn solche auch tatsächlich angefallen sind, sei dies nun
bei Zeugen, Sachverständigen, Rechtsanwälten, Schöffen oder
Beamten. Wenn im GvKostG eine derartige einschneidende
Abkehr von diesen Gesetzen gewollt gewesen wäre, gehe ich
davon aus, dass dies in der Gesetzesbegründung (siehe beil.
Kopie) ausdrücklich erwähnt worden wäre, insbesondere auch
im Hinblick darauf, dass es gerade Ziel der Umstrukturierung
war, die Kostengesetze einander anzupassen.

Der Ansicht, dass das Wegegeld nach der neuen KV 711 in
Form einer Pauschale zu entrichten ist, die mit jeder Auftrags-
erteilung fällig wird, kann ich ebenfalls nicht folgen. Das
Wegegeld als Pauschale ist nichts Neues. Auch das frühere
Ortswegegeld (§ 37 III GvKostG a. F.) war eine Pauschale
und wurde ausdrücklich als solche bezeichnet (vgl. auch
Schröder-Kay 10. Auflage, Anm. 2, 11 zu § 37 GvKostG). In
der Gesetzesbegründung des neuen GvKostG zu Nummer 711
heißt es hierzu lediglich, dass auf die derzeitige Unterschei-
dung zwischen dem Ortswegegeld und dem Auswärtswege-
geld aus Vereinfachungsgründen verzichtet werden soll.

Hieraus ergibt sich, dass die Voraussetzungen, die für den
Ansatz eines Wegegeldes nach altem Recht galten, auch wei-
terhin Gültigkeit haben. Nach altem Recht musste sich der Ge-
richtsvollzieher aber um ein Wegegeld ansetzen zu können,
nach einhelliger Meinung zur Vornahme der Amtshandlung
aus seinem Dienstzimmer entfernen (Schröder-Kay, Anm. 5
zu § 37 GvKostG a. F.).

Meines Erachtens kann auch nicht auf den Gesamtreise-
kostenaufwand eines Gerichtsvollziehers bei allen Aufträgen
abgestellt werden, vor allem, weil KV 711 als Grundlage aus-
drücklich den einzelnen Auftrag beinhaltet. Darüber hinaus er-
folgt die Berechnung in KV 711 konkret nach einem Fahrtziel.
Wird wie im vorliegenden Fall ein Auftrag nach § 63 GVGA
eingestellt, gibt es kein Ziel, das Grundlage der Wegegeld-
berechnung in dieser Sache sein kann, da das Fahrzeug nicht
konkret zum Einsatz gekommen ist. Auch in anderen Berei-
chen würde es niemand hinnehmen, wenn beispielsweise ein
EDV-Anbieter, der über Hotline kontaktiert wurde, anschlie-
ßend ein Wegegeld berechnet, nur weil er ein Fahrzeug zum
Betrieb seiner Firma vorhalten muss. Solche Kosten sind über
das Entschädigungsrecht zu kompensieren. Das Entschädi-
gungsrecht ist so aufgebaut, dass die Justizverwaltung dem
Gerichtsvollzieher Beträge (Gebührenanteile) zukommen
lässt für die Unterhaltung seines Büros und für den Ersatz der
sonstigen Auslagen. Dabei wird der notwendige Bedarf in
jedem Jahr neu festgesetzt. Sofern also der Gerichtsvollzieher
nach dem neuen GvKostG mit den ihm dort zugebilligten

Auslagen nicht auskommt, bzw. diese seine tatsächlichen Un-
kosten nicht abdecken, muss er sich an die Justizverwaltung
wenden, um dort eine Änderung der nach Entschädigungsver-
ordnung für angemessen gehaltenen Beträge zu erreichen.

In der Gesetzesbegründung wird u. a. folgendes ausge-
führt: „Ferner soll bei der Durchführung eines Auftrags unab-
hängig von der Zahl der Wege das Wegegeld grundsätzlich
nur einmal nach der weitesten Entfernung erhoben werden“.
Die Formulierung „unabhängig von der Zahl der Wege“ wird
nun teilweise so ausgelegt, dass auch 0 Wege das Wegegeld
auslösen. Unabhängig von der Zahl der Wege bedeutet aber
nichts anderes, als dass der Gerichtsvollzieher das Wegegeld
nur einmal erhält und zwar unabhängig davon, ob er 1 ! oder
mehrfach fahren muss. „Zahl von Wegen“ verlangt mindes-
tens einen Weg. Unternehme ich keinen Weg habe ich auch
keine Zahl von Wegen (3 ! 0 = 0).

Nachdem der Gerichtsvollzieher im vorliegenden Fall
noch keinen Weg unternommen hat, kann aus den obigen
Gründen auch kein Wegegeld nach KV 711 angesetzt werden.

Dem ist nichts hinzuzufügen und die Kostenrechnung da-
her zu berichtigen.

I I I .

A u s  d e n  G r ü n d e n :
(AG München)

Wegegeld kann nur bei einem tatsächlich zurückgelegten
Weg berechnet werden.

Die Auffassung der Gerichtsvollzieherin, dass Wegegeld
in jedem Verfahren anfalle, nämlich für zurückzulegende
Wegstrecken und nicht für tatsächlich zurückgelegte, ist schon
aus rein sprachlichen Gründen unzutreffend. „Zurückzulegen-
de Wegstrecken“ sind nach deutschem Sprachgebrauch Weg-
strecken, die zurückgelegt werden müssen (so noch ausdrück-
lich § 37 I 1 GvKostG a. F.), nicht aber Wegstrecken, die bei
einer – unterbliebenen – Auftragsdurchführung zurückgelegt
hätten werden müssen. Deren Einbeziehung in eine Berech-
nung hätte in Form einer Fiktion („gelten als zurückgelegt“
oder „ohne Rücksicht auf ihre tatsächliche Zurücklegung“) ge-
schehen müssen.

Eine solche Fiktion ist jedoch mit dem Gesetzeswortlaut in
KV Nr. 711 nicht zu vereinbaren.

Dass das Gesetz von zurückzulegenden Wegstrecken und
nicht von zurückgelegten spricht, hat seinen Grund ersichtlich
darin, dass – wie schon nach altem Recht – es nicht genügt,
dass der Gerichtsvollzieher den Weg zurückgelegt hat, dies
muss vielmehr zur Vornahme der Amtshandlung notwendig,
eine schriftliche oder telefonische Erledigung also nicht mög-
lich gewesen sein (vgl. Hartmann, Kostengesetze, Rdnr. 4 zu
§ 37 GvKostG a. F.).

Etwas anderes ergibt sich auch nicht daraus, dass nunmehr
an Stelle der tatsächlichen Reisekosten das Wegegeld als Pau-
schale erhoben wird. Hierdurch wurde nur die Berechnungsart
geändert, nicht aber die Anwendungsbreite für den Kostenan-
satz.

I V .

A u s  d e n  G r ü n d e n :
(AG Speyer)

Die Erinnerung, die als solche gegen den Kostenansatz ge-
mäß § 5 GvKostG auszulegen ist, erweist sich als erfolgreich.
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Der Gerichtsvollzieher durfte nämlich kein Wegegeld im
Betrag von DM 4,98 erheben, weil der Vollstreckungsauftrag
nach § 63 GVGA behandelt, und keine Wegstrecke im Sinne
von KV 711 des GvKostG „zurückgelegt“ worden war.

Insoweit schließt sich das Gericht der Rechtsauffassung
der Bezirksrevisorin beim Landgericht Frankenthal an, wo-
nach der Gesetzeswortlaut „zurückzulegende Wegstrecken“
dahingehend zu verstehen ist, dass tatsächlich ein Weg zu-
rückgelegt werden muss, weil bereits in der amtlichen Geset-
zesbegründung aufgeführt ist, dass das Wegegeld schon nach
geltendem Recht an die Stelle der sonst zu erhebenden Reise-
kosten tritt und demnach an den Grundsätzen des bisher gel-
tenden Rechts ansich nichts verändert werden sollte.

Weil diese Grundsätze fortbestehen sollten, reduziert sich
die Neuregelung auf die Tatsache, dass das Wegegeld für be-
stimmte Entfernungen (Zonen) pauschaliert wird, gleichwohl
aber die Zurücklegung eines Weges anlässlich der Erledigung
eines Auftrages unabdingbare Voraussetzung bleibt.

Es ist gerade nicht die Absicht des Gesetzgebers gewesen,
durch die Formulierung „an Stelle der tatsächlichen Reisekos-
ten“ durch das Wegegeld auch in den Fällen, in denen kein
Weg zurückgelegt wird, alle sonstigen Auslagen zu kompen-
sieren, die im Zusammenhang mit der dienstlichen Nutzung
des privaten Pkw des Gerichtsvollziehers anfallen.

Vielmehr tritt das Wegegeld schon nach bisherigem Recht
als Pauschale an die Stelle der sonst zu erhebenden Reisekos-
ten. Hierzu gehören neben den Fahrtkosten auch alle Neben-
kosten sowie die üblicherweise anfallenden Tagegelder. Dies
wird im Auslagentatbestand KV 711 nunmehr ausdrücklich
zum Ausdruck gebracht.

Auf die bisherige Unterscheidung in § 37 GvKostG – alt –
zwischen dem Ortswegegeld und dem Auswärtswegegeld – § 37
Abs. 4 GvKostG alt – ist aus Vereinfachungsgründen verzichtet
worden. Stattdessen ist für besonders große Entfernungen eine
weitere Wegegeldstufe für Entfernungen von mehr als 30 km an-
gefügt worden. Wege innerhalb des Amtsgerichtsbezirks wer-
den auch künftig einheitlich nach den Maßstäben des bisherigen
Ortswegegeldes unter Beibehaltung der sich nach Luftlinie be-
messenden Entfernungszonen entgolten.

Bei der Durchführung eines Auftrages wird das Wegegeld
unabhängig von der tatsächlichen Zahl der zurückgelegten
Wege grundsätzlich nur einmal nach der weitesten Entfernung
erhoben. Bei der gleichzeitigen Erledigung mehrerer Amts-
handlungen auf Grund mehrerer Aufträge wird das Wegegeld
für jeden Auftrag gesondert erhoben (§ 17 S. 2 GvKostG). Der
mehrfache Ansatz bei der Durchführung des selben Auftrages
ist nur in den Fällen des § 10 Abs. 2 S. 1 und 2 GvKostG und
beim Einzug von Raten vorgesehen. Nach dieser Vorschrift
sind die Gebühren jeweils gesondert zu erheben, wenn der
Gerichtsvollzieher beauftragt ist, die gleiche Vollstreckungs-
handlungen wiederholt durchzuführen oder wenn er auch ohne
ausdrückliche Weisung des Auftraggebers die weitere Voll-
streckung betreibt, weil nach dem Ergebnis die Verwertung
der Pfandstücke nicht zur vollen Befriedigung des Auftragge-
bers führt oder Pfandstücke bei dem Schuldner abhanden ge-
kommen oder beschädigt worden sind.

Da das Ortswegegeld bei der Durchführung des selben
Auftrages nur noch einmal zu erheben ist, ist es im Niveau ge-
genüber dem bisherigen Recht etwa verdoppelt worden, weil
die Durchführung eines Auftrages häufig mehr als eine Fahrt
erfordert. Dabei ist zu berücksichtigen, dass das Wegegeld für
die Durchführung eines jeden Auftrages gesondert anfällt,
auch wenn auf einer Fahrt mehrere Aufträge durchgeführt
werden.

Bei der festgelegten Höhe des Wegegeldes hat der Gesetz-
geber auch berücksichtigt, dass von den Gerichtsvollziehern
immer wieder kritisiert worden ist, dass die Wegegelder, die
Gerichtsvollzieher im ländlichen Raum einnehmen, zu spür-
baren Gewinnen führen würden, die Wegegelder der Gerichts-
vollzieher im städtischen Bereich dagegen nicht kostende-
ckend seien (vgl. BT-Drucks. 14/3432 Seite 33). Demgemäß
ist für die Nahzone ein mehr als dreimal so hohes Wegegeld
als bisher und für die Zonen von mehr als 20 km etwa das dop-
pelte des bisherigen Wegegeldes vorgesehen. Ferner sind aus
Gründen der Vereinfachung statt 5 nur noch 4 Entfernungszo-
nen vorgesehen.

Nach allem ist die Erinnerung als begründet zu erachten.

V .

A u s  d e n  G r ü n d e n :
(AG Duisburg-Hamborn)

Nach der Neufassung des Gerichtsvollzieherkostengeset-
zes hat es zur Frage des Wegegeldes bisher eine Reihe von
Entscheidungen unterschiedlicher Amtsgerichte gegeben. Die
überwiegende Auffassung der dem Gericht bekannten Ent-
scheidungen geht dahin, ein Wegegeld unabhängig von dem
zurückgelegten Weg zu erheben, also auch dann, wenn tat-
sächlich kein Weg zurückgelegt worden ist. Eine etwas gerin-
gere Anzahl von Gerichten hat die Wegegeldpauschale jedoch
außer Ansatz gebracht, wenn kein Weg zurückgelegt wurde.
Das Gericht schließt sich der Auffassung an, dass Wegegeld
nur dann entstehen kann, wenn tatsächlich vom Gerichtsvoll-
zieher ein Weg zurückgelegt wurde.

Entscheidend ist die Auslegung des Gesetzes, und zwar
hier der maßgeblichen Nummer des Kostenverzeichnisses,
und zwar Nr. 711. Danach sind an Stelle der tatsächlichen Rei-
sekosten Wegegelder zu erheben, für vom Gerichtsvollzieher
zurückzulegende Wegstrecken. Diese Kostennummer ist unter
dem Oberbegriff der Auslagen im Kostenverzeichnis ver-
merkt. Bereits die Zuordnung des Wegegeldes als „Auslagen-
tatbestand“ lässt erkennen, dass der Gesetzgeber nicht vom
Grundsatz abweichen wollte, dass Auslagen nur dann zu erset-
zen sind, wenn sie tatsächlich entstanden sind. Denn der Be-
griff Auslagen setzt notwendiger Weise voraus, dass tatsäch-
lich etwas verauslagt wurde. Dies ist aber nur dann beim
Wegegeld der Fall, wenn auch der Tatbestand, der dieser Aus-
lage zu Grunde liegt, erfüllt worden ist, also ein Weg zurück-
gelegt wurde. Um Auslagen erstattet zu bekommen, muss tat-
sächlich ein Vorgang erfolgen, der diese Auslagen bzw.
Unkosten auslöst. Hiervon kann aber nur dann gesprochen
werden, wenn tatsächlich ein Weg zurückgelegt wurde und
nicht, wenn keinerlei Weg gemacht werden musste. Dann kön-
nen auch keine Auslagen wegen dieses Tatbestandes entste-
hen. Dabei verkennt das Gericht nicht, dass Vorhaltekosten
insbesondere für ein Fahrzeug unabhängig vom zurückgeleg-
ten Weg anfallen, wie etwa Steuern oder Versicherungsbeträ-
ge. Das Kraftfahrzeug wird aber nur für die Fälle tatsächlich
vorgehalten, für die es auch gebraucht wird. Ein Fahrzeug vor-
zuhalten und damit Kosten zu produzieren, für nicht durchzu-
führende Wege wäre unsinnig. Daher können die Nebenkosten
auch nur dann als Grund für erfolgte Auslagen angeführt wer-
den, wenn tatsächlich auch ein Weg zurückgelegt wurde. Im
Übrigen fällt das Wegegeld unabhängig davon, ob ein Fahr-
zeug vorgehalten wird an, das heißt auch dann, wenn der Weg
zu Fuß zurückgelegt wurde.

Die im Kostenverzeichnis enthaltene Formulierung von zu-
rückzulegenden statt zurückgelegten Wegstrecken rechtfertigt
keine andere Auslegung. Denn die konkrete Formulierung ist
nicht allein entscheidend für die Auslegung des Gesetzes, son-
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dern es ist insbesondere nach dem Sinn und Zweck des Geset-
zes zu fragen. Danach ist mit dem Kostenverzeichnis Nr. 711
eine Kostenpauschale angesetzt worden, die unter dem Ober-
begriff der Auslagen steht. Auslagen bedeuten aber, dass tat-
sächlich auch wegen dieses Vorganges Auslagen entstehen
können. Ein nicht zurückgelegter Weg kann aber keine Ausla-
gen und Unkosten auslösen. Im Übrigen hat der Gesetzgeber
auch in anderen Bestimmungen, wie in § 51 Abs. 2 Satz 2 der
Kostenordnung eine Wegegebühr festgelegt für zurückzule-
gende Wege. Auch insoweit fällt eine Wegegebühr unabhän-
gig von der Länge des Weges an. Es ist aber in Rechtsprechung
und Lehre unstreitig, dass nur dann, wenn der Amtssitz verlas-
sen und tatsächlich ein Weg zurückgelegt wird, die Gebühr an-
fällt (vgl. Hartmann, Kostengesetze, § 52 Kostenordnung,
Rdnr. 5). Auch die im Kostenverzeichnis 711 Abs. 2 enthalte-
ne Einschränkung, dass Wegegeld ausnahmsweise in den dort
genannten zwei Fällen nicht angesetzt werden darf, wenn tat-
sächlich auch ein Weg zurückgelegt wurde, kann im Um-
kehrschluss nicht bedeuten, dass Wegegeld auch dann zu erhe-
ben ist, wenn tatsächlich kein Weg zurückgelegt wurde. Denn
da der Gesetzgeber – wie schon bereits dargelegt – als Grund-
voraussetzung angenommen hat, dass ein Wegegeld immer nur
dann entstehen kann, wenn auch tatsächlich ein Weg zurück-
gelegt wurde, bedurfte es der ausdrücklichen Erwähnung die-
ses Umstandes als Ausschlusstatbestand nach Kostenverzeich-
nis 711 Abs. 2 nicht.

Ebenso ist es unbeachtlich, dass der Gesetzgeber im Rah-
men der Neuregelung des Gerichtsvollzieherkostengesetzes
bei der Berechnung des Wegegeldes nicht mehr auf den Be-
griff der Amtshandlung, sondern auf den Begriff des Auftra-
ges abstellt. Denn hierdurch soll nur deutlich gemacht werden,
dass pro Auftrag immer nur einmal das Wegegeld berechnet
werden kann, gleichgültig wie viele einzelne Amtshandlungen
vorzunehmen sind. Die Wegegeldpauschale fällt unabhängig
von der Zahl der Wege an, dabei muss aber mindestens ein
Weg zurückgelegt werden.

Das Gericht hat nicht zu beurteilen, ob die angeordnete
Wegegeldpauschale der Höhe nach kostendeckend für den Ge-
richtsvollzieher ist. Diese wirtschaftlichen Erwägungen mö-
gen in die Höhe der Wegegeldpauschale eingeflossen sein. Es
ist jedoch nicht zu erkennen, dass zwingend damit beabsichtigt
war, Wegegeld auch ohne Zurücklegen eines Weges entstehen
zu lassen.

Da vorliegend kein Weg vom Gerichtsvollzieher zurückge-
legt wurde, sondern er lediglich eine schriftliche Bescheini-
gung darüber ausgestellt hat, dass die Schuldnerin amtsbe-
kannt pfandlos ist, kann kein Wegegeld erhoben werden. Der
Ansatz der Wegegeldpauschale von 4,98 DM in der Kosten-
rechnung vom 3. 7. 01 war daher aufzuheben.

V I .

A u s  d e n  G r ü n d e n :

(AG Freyung)

Der Gerichtsvollzieher hat auf den Vollstreckungsauftrag
hin im Büroweg Pfandabstand gem. § 63 GVGA erklärt, da
der Schuldner amtsbekannt keine pfändbare Habe besitzt. In
der Kostenrechnung hat er einen Betrag von 4,89 DM gem.
KV 711 angesetzt. Hiergegen richtet sich die begründete Erin-
nerung des Gläubigervertreters.

Der Gerichtsvollzieher kann sich zwar bei seiner Auffas-
sung, Wegegeld könne angesetzt werden, unabhängig davon,
ob ein Weg zurückgelegt worden ist oder nicht, da es sich in-
soweit um eine Pauschale handelt, auf eine Vielzahl von Ent-
scheidungen stützen. Insoweit wird auf die dem Beschluss

beigefügte Aufstellung, entnommen der Entscheidungsdaten-
bank des Gerichtsvollzieherforums www.gv2000.de, verwie-
sen.

Diese zahlenmäßig durchaus herrschende Meinung argu-
mentiert damit, nach dem neuen Gerichtsvollzieherkostenge-
setz sei das Wegegeld an Stelle der tatsächlichen Reisekosten
für zurückzulegende Wegstrecken zu erheben. Aus dieser For-
mulierung ergebe sich, dass es sich um eine Pauschale handelt,
die an Stelle der ehemals nach dem Reisekostenrecht abzu-
rechnenden Reisekosten tritt. Damit sei das Wegegeld unab-
hängig von der tatsächlichen Zurücklegung eines Weges fäl-
lig, weil der Gerichtsvollzieher seinen PKW ja auch
unabhängig von der tatsächlichen Zahl der Fahrten für seine
Amtsgeschäfte bereithalten muss. Der Gesetzgeber habe be-
wusst nicht von zurückgelegten Wegestrecken gesprochen,
sondern von zurückzulegenden. Hieraus ergebe sich, dass es
keinesfalls darauf ankommt, ob der Gerichtsvollzieher tat-
sächlich einen Weg zur Erledigung seines Auftrags zurückge-
legt hat. Für diese Auslegung spreche auch § 17 S. 2 Gv-
KostG. Nach dieser Bestimmung sei das Wegegeld für jeden
Auftrag gesondert zu erheben. Würde der Gerichtsvollzieher
gleichzeitig mehrere Aufträge von verschiedenen Gläubigern
gegen denselben Schuldner erledigen, könne der Gerichtsvoll-
zieher von jedem Gläubiger das Wegegeld auch dann erheben,
wenn er in Erledigung dieser Mehrzahl von Aufträgen den
Schuldner nur einmal aufsuche. Hieraus folge, dass es nicht
darum geht ob bzw. wie oft der Weg tatsächlich zurückgelegt
worden ist.

Diese Argumente überzeugen nicht. Zum einen spricht die
Wortwahl „zurückzulegende Wegstrecke“ aus philologischen
Gründen nicht für die hieraus gezogenen Schlussfolgerungen.
Für den semantischen Gehalt dieses Ausdrucks ist zunächst
darauf abzustellen, welche konkrete Wortform vorliegt. Es
handelt sich hier um ein prädikatives Gerundiv in der Form ei-
nes passivisischen Verbaladjektivs, das eine Notwendigkeit
ausdrückt. Das bedeutet, dass ein Weg zurückzulegen ist, dass
es also im Sinne von KV 711 notwendig ist, dass ein Weg zu-
rückgelegt werden muss.

Es ist zwar richtig, dass an die Stelle der früher nach Rei-
sekostenrecht abzurechnenden Reisekosten nunmehr eine
Pauschale getreten ist. Dies bedeutet aber nicht, dass diese
Pauschale immer und für jeden Auftrag anfällt, auch wenn tat-
sächliche Reisekosten, die dann pauschaliert abgerechnet wer-
den können, überhaupt nicht entstanden sind.

Auch das Argument, wegen § 17 S. 2 GvKostG könne der
Gerichtsvollzieher eine einzige Fahrt gegenüber mehreren
Auftraggebern mehrfach nach der Pauschale abrechnen, über-
zeugt nicht. Wesentlich bleibt nämlich nach wie vor, ob tat-
sächlich eine Fahrt durchgeführt worden ist. Aus der Begrün-
dung zum Gesetzentwurf ergibt sich, dass das Wegegeld als
Pauschale an die Stelle der sonst zu erhebenden Reisekosten
tritt. Wenn aber Reisekosten nicht erhoben werden können,
weil keine Reise stattgefunden hat, dann kann auch an ihre
Stelle keine Pauschale treten.

Auch die Begründung, der Gesetzgeber habe mit der Än-
derung der Wegegeldbestimmungen sicherstellen wollen,
dass die tatsächlichen Aufwendungen des Gerichtsvollziehers
für sein Fahrzeug gedeckt sind, die Vorschrift könne daher
nicht einschränkend ausgelegt werden, überzeugt nicht. In
§ 1 der Durchführungsbestimmungen zum Gerichtsvollzie-
herkostengesetz wird festgestellt, dass die Gerichtsvollzie-
herkosten für die Landeskasse erhoben werden. In § 14 GVO
ist bestimmt, dass der Gerichtsvollzieher die Möglichkeit hat,
auf Antrag Reisekostenzuschüsse aus der Landeskasse zu er-
halten, wenn die Wegegelder, die er im Lauf eines Kalender-
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vierteljahres insgesamt vereinnahmt hat, nicht zur Deckung
der Kosten reichen, die für seine Dienstreisen und Wege not-
wendig waren.

Letztendlich geht daher die einschränkende Auslegung ge-
gebenenfalls zu Lasten der Staatskasse, die dann den Gerichts-
vollzieher bezuschussen muss.

Das Gericht schließt sich daher wegen der besseren Argu-
mente der zahlenmäßigen Mindermeinung an, beispielsweise
AG Kaufbeuren 1 M 3226/01 und AG Aalen 3 M 586/01. Die-
se Mindermeinung wird desweiteren vertreten von den bayer.
Gerichtsvollzieherprüfungsbeamten und den bayer. Bezirks-
revisioren.

Anmerkung der Schriftleitung:

Gleich lautend haben entschieden die Amtsgerichte Waib-
lingen, Köthen und Kempten (DGVZ 2001, S. 182) sowie die
in der Anmerkung dazu genannten Amtsgerichte.

§§ 806 a, 845 ZPO; § 9, KV 200, 604, 711 GvKostG; § 63
GVGA; Nr. 2 Abs. 2 DB-GvKostG

1. Bei dem Auftrag zur Vorpfändung gem. § 845 ZPO han-
delt es sich um einen bedingten Auftrag, der erst dann als
erteilt gilt, wenn ein pfändbarer Anspruch des Schuldners
bekannt wird.

2. Ein Wegegeld kann nur in Ansatz gebracht werden,
wenn vom Gerichtsvollzieher bei der Vornahme einer kon-
kreten Amtshandlung tatsächlich ein Weg zurückgelegt
werden muss, so dass es weder bei einer Einstellung der
Vollstreckung nach § 63 GVGA wegen amtsbekannter
Pfandlosigkeit, noch bei der Nichterledigung eines Auftra-
ges zur Vorpfändung anfällt.

AG Frankfurt/Main, Beschl. v. 15. 11. 2001
– 83 AR 41/2001 –

A u s  d e n  G r ü n d e n :

Der Ansatz von Gebühren aus KV 604 wegen Nichterledi-
gung der KV 200 ist im vorliegenden Fall nicht gerechtfertigt,
da noch kein wirksamer Auftrag auf Zustellung einer Vorpfän-
dung nach § 845 ZPO vorlag.

Es fehlte nämlich an der wesentlichen Voraussetzung für
das Ausbringen einer Vorpfändung, nämlich dem Vorhan-
densein eines zumindest mutmaßlichen Drittschuldners.

Bei dem mit dem Pfändungsauftrag verbundenen Auftrag
zur Vorpfändung nach § 845 ZPO, handelt es sich um einen –
gesonderten – bedingten Antrag, der erst mit Eintritt der Be-
dingung, nämlich dem Bekanntwerden einer dem Schuldner
zustehenden Forderung gegen einen Dritten durch den Ge-
richtsvollzieher aus Anlass der Vollstreckung in die bewegli-
che Habe des Schuldners, als erteilt gilt.

Bei einer Einstellung der Vollstreckung gemäß § 63 GV-
GA, wie im vorliegenden Fall, kommt es zu gar keiner Befra-
gung des Schuldners nach offenen Forderungen gegen Dritte
oder der Ermittlung eines Drittschuldners in anderer Weise, so
dass mangels Bedingungseintritt noch gar kein wirksamer
Auftrag vorliegt, der sich in einer die Gebühr nach KV Nr. 604
auslösenden Form erledigen könnte.

Die Befragung des Schuldners nach pfändbaren Ansprü-
chen gemäß § 806 a ZPO dient allein der Herbeiführung des
Eintritts der Bedingung dieses bedingten Auftrages, geht die-
sem somit voraus und gehört damit – zumal sie auch keine zu-

sätzliche Arbeit und Kosten für den Gerichtsvollzieher verur-
sacht – zur Erledigung des Pfändungsauftrages, wird somit
also auch mit der Gebühr für die erfolglose Pfändung abgegol-
ten (so zutreffend Seip, DGVZ 2001, S. 113).

Zu Unrecht hat der Gerichtsvollzieher im vorliegenden
Fall auch zwei Wegegeldpauschalen nach KV 711 in Ansatz
gebracht. Nach KV 711 wird die Wegegeldpauschale gewährt
an Stelle der „tatsächlichen“ Reisekosten. Das bedeutet bereits
von der Wortbedeutung, dass vom Gerichtsvollzieher bei der
Vornahme einer konkreten Amtshandlung tatsächlich ein Weg
zurückgelegt werden muss, um diesen Gebührentatbestand
auszulösen.

Zu Recht hat das Hessische Ministerium der Justiz in sei-
nem Erlass vom 17. 7. 2001 angeordnet: „Das Wegegeld kann
nur für tatsächlich zurückgelegte Wege angesetzt werden. So
kann z. B. bei einer Einstellung nach § 63 GVGA wegen amts-
bekannter Pfandlosigkeit kein Wegegeld entstehen.“

Weder aus dem Gesamtkontext des neuen Gesetzes noch
aus den zugänglichen Gesetzesmaterialien findet sich ein Hin-
weis darauf, dass der Gesetzgeber – in Abweichung von der
früheren Rechtslage – einen neuen Gebührentatbestand gewis-
sermaßen einer „Wegegeldpauschale ohne Weg“ schaffen
wollte.

Dies bedeutet, dass – weiterhin – tatsächlich Reisekosten
entstanden sein müssen und eine – wenn auch noch so gering-
fügige Entfernung – zurückgelegt worden sein muss, um die
Mindestpauschale in Ansatz zu bringen (siehe auch AG Aalen,
DGVZ 2001, S. 138, 139, AG Dortmund, DGVZ 2001 S. 158
mit ausführlicher zutreffender Begründung).

§§ 3, 9, KV 713 GvKostG

Bei der Zustellung eines Pfändungs- und Überweisungsbe-
schlusses an Drittschuldner und Schuldner handelt es sich
um zwei Aufträge, so dass gem. KV 713 zwei Auslagenpau-
schalen anzusetzen sind.

AG Bergheim, Beschl. v. 30. 11. 2001
– 37 b M 573/2001 –

A u s  d e n  G r ü n d e n :

Bei der Zustellung des Pfändungs- und Überweisungsbe-
schlusses sowohl an den Schuldner als auch an den Dritt-
schuldner handelt es sich um zwei Aufträge, die somit jeder
für sich eine Auslagenpauschale nach Katalog Nr. 713 auslö-
sen. Die vorliegende Fallkonstellation fällt nicht unter die in
§ 3 II GvKostG aufgeführten Fälle, in denen trotz Vornahme
mehrerer Amtshandlungen ausdrücklich nur ein Auftrag vor-
liegt.

Eine analoge Anwendung des § 3 II GvKostG auf die Zu-
stellung des Pfändungs- und Überweisungsbeschlusses an
Schuldner und Drittschuldner ist wohl bereits unzulässig, da es
sich um eine abschließende Aufzählung handeln dürfte. Jeden-
falls wäre eine Analogie auch mangels vergleichbarer Interes-
senlage nicht gerechtfertigt, da im Unterschied zu den in § 3 II
GvKostG geregelten Fällen, der Gerichtvollzieher nicht unter-
schiedliche Amtshandlungen in Bezug auf eine Person vor-
nimmt, sondern sich an zwei – in der Regel – auch räumlich
getrennte Personen wenden muss. Soweit § 3 II GvKostG eine
Zustellung an mehrere Gesamtschuldner als einen Auftrag be-
wertet, ist dies eine nicht analogiefähige Entscheidung des Ge-
setzgebers.
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■ B U C H B E S P R E C H U N G E N

Schröder/Kay, Das Kostenwesen der Gerichtsvollzieher

Kommentar, bearbeitet von Dipl.-Rpfl. (FH) Gerhard Winter, Jus-
tizoberamtsrat, Bezirksrevisor bei dem LG Göttingen und Dipl.-
Rpfl. (FH) Karl-Heinz Gerlach, Justizoberamtsrat im Niedersäch-
sischen Justizministerium, 11., völlig neu bearbeitete Auflage,
2001, ca. 570 Seiten, gebunden. Mit CD-ROM. 86,– EUR. ISBN
3-7885-0426-3. R .v. Decker’s Verlag, Heidelberg.

Die schon für die Vorauflage gemeinsam verantwortlichen Verfas-
ser haben das In-Kraft-Treten des neuen Gerichtsvollzieherkosten-
gesetzes vom 19. April 2001 zum Anlass genommen, das Stan-
dardwerk des Gerichtsvollzieherkostenrechts weitgehend neu zu
schreiben. Nur wenige Passagen, z. B. zur Vorschussanforderung
nebst der dazu entstandenen Rechtsprechung, wurden an entspre-
chender Stelle wieder eingefügt, soweit sie auch nach neuem
Recht aktuell geblieben sind. Die Paragraphen des GvKostG wur-
den von Karl-Heinz Gerlach und das Kostenverzeichnis von Ger-
hard Winter kommentiert.

Der Kommentar enthält zunächst den Gesetzestext, danach die
hierzu ergangenen Durchführungsbestimmungen und anschlie-
ßend die Kommentierung des Gesetzes nebst Kostenverzeichnis,
wobei alle Beträge in EUR ausgewiesen sind. Teil 4 enthält den
Text des § 788 ZPO und des § 109 GVGA mit Erläuterungen sowie
Literatur- und Rechtsprechungshinweisen zur Notwendigkeit von
Zwangsvollstreckungskosten. In Teil 5 sind die gesamten Geset-
zesmaterialien zum GvKostG abgedruckt, einschließlich eines
Auszuges aus der Gesetzesbegründung zur 2. Zwangsvollstre-
ckungsnovelle und der BT-Drucksache 14/120, deren Begründung
die Feststellung enthält, dass es sich bei der Ladung zum EV-Ter-
min und bei den nach §§ 825 Abs. 1 Satz 3, 813a Abs. 2 Satz 3
sowie § 909 Abs. 1 Satz 2 ZPO erforderlichen Zustellungen um
solche im Parteibetrieb handelt.

In der Sache geht der Kommentar detailliert auf unzählige Einzel-
fragen ein, die zeigen, dass die Vielfalt des Vollstreckungswesens
und der Lebenswirklichkeit eine sehr differenzierte Anwendung
des Gesetzes erfordern. Die zurzeit in der Praxis strittigen Fragen
werden unterschiedlich beantwortet: So wird § 3 Abs. 2 Nr. 3 da-
hin ausgelegt, dass mehrere Aufträge vorliegen, wenn der Gläubi-
ger gleichzeitig aus mehreren Titeln gegen denselben Schuldner
vollstreckt. Bei der Zustellung des Pfändungs- und Überweisungs-
beschlusses an Drittschuldner und Schuldner soll es sich dagegen,
obwohl von § 3 Abs. 2 nicht erfasst, deshalb nur um einen Auftrag
handeln, weil beide Zustellungen untrennbar miteinander verbun-
den sind, was nicht ganz stimmt, wie § 173 Nr. 1 u. 3 GVGA zei-
gen. Ein Vorpfändungsauftrag wird nur dann als erteilt angesehen,
wenn pfändbare Forderungen festgestellt werden, so dass für des-
sen Nichterledigung keine Gebühr anfällt. Für die erfolglose Pfän-
dung entsteht nach Meinung des Kommentars die Gebühr nach KV
604 und ein Wegegeld nach KV 711 fällt nach der Kommentierung
nur an, wenn ein Weg zurückgelegt wurde. Die persönliche Zustel-
lung der Ladung zum EV-Termin durch den GV wird grundsätz-
lich für geboten erachtet (Rdnr. 16, 17 zu KV 260). Für das in den
DB-GvKostG enthaltene Verbot, bei der Postzustellung der EV-
Ladung die Gebühr nach KV 101 anzusetzen, sieht der Kommen-

tator in dem Wortlaut des Gesetzes keine Grundlage (Rdnr. 17 zu
KV 260). Dass nach der Anmerkung zu KV 604 für einen EV-Auf-
trag überhaupt keine Gebühr erhoben wird, wenn der Gerichtsvoll-
zieher feststellt, dass der Schuldner die eidesstattliche Versiche-
rung bereits abgegeben hat, wird als ungerechtfertigt bezeichnet
und der Gesetzgeber insoweit aufgefordert, hier alsbald regulie-
rend tätig zu werden. Dies sind nur einige Punkte einer Vielzahl
von Erläuterungen zu Einzelfragen, die bei Verwendung der mit-
gelieferten CD-ROM schnell und ohne langes Blättern aufzufin-
den sind. Der Kommentar beleuchtet das Gerichtsvollzieherkos-
tengesetz gründlich und ist für die Praxis der Gerichtsvollzieher,
der Prüfungsbeamten, der Vollstreckungsparteien und im Falle
von Erinnerungen gegen den Kostenansatz auch für den Richter
ein wichtiges und unentbehrliches Hilfsmittel.

Höver, Gebührentabellen

mit Erläuterungen für Gerichte, Rechtsanwälte, Notare, Rechts-
beistände, Gerichtsvollzieher und Behörden. Begründet von Albert
Höver, Ministerialrat a. D. Weitergeführt und bearbeitet von Wolf-
gang Bach, Regierungsdirektor a. D. unter Mitarbeit von Jürgen
Bach, Oberamtsrat im Finanzministerium NRW. 31., völlig neu
bearbeitete Auflage 2001. 234 Seiten. Kartoniert 18,– EUR. ISBN
3-8114-2319-3. C. F. Müller Verlag, Heidelberg.

Rechtzeitig zur Währungsumstellung haben Verfasser und Verlag
die handlichen Kostentabellen in einer Neuauflage herausge-
bracht, die auch alle kostenrechtlichen Änderungen und insbeson-
dere das Kostenverzeichnis zum GvKostG enthält. Das Werk ent-
hält die Gebührentabellen folgender Gesetze: Gerichtskostenge-
setz – Bundesgebührenordung für Rechtsanwälte – Kostenord-
nung – Gesetz über Kosten der Gerichtsvollzieher. Dabei werden
u. a. berücksichtigt: Rechtsanwaltsgebühren bei Prozesskosten-
hilfe – Vergütung der Rechtsbeistände – Kosten in Justizverwal-
tungsangelegenheiten – Hebegebühren – Umsatzsteuertabellen –
Gebühren nach dem Arbeitsgerichtsgesetz. Unter den Erläuterun-
gen ist jedoch nicht etwa eine Kommentierung zu verstehen; sie
beziehen sich vornehmlich auf die Anwendung der Tabellen. Da-
durch hat das Werk aber eine handliche Form und ist im täglichen
Gebrauch angenehm zu handhaben. 

Gerichtsvollzieherkostengesetz

Kommentar von Dipl.-Rpfl. (FH) Bernd Winterstein, Bezirksrevi-
sor bei dem Amtsgericht Augsburg, 9. Ergänzungslieferung. De-
zember 2001, 281 Seiten, 22,16 EUR. Verlag F. Pasterik, Kleiner
Johannes 8, 91257 Pegnitz. Preis des Gesamtwerkes: 65,– EUR.

Die Ergänzungslieferung berücksichtigt in erster Linie die Wäh-
rungsumstellung, enthält aber auch eine Ergänzung des Teiles 2
unter Einarbeitung von zum GvKostG ergangener Entscheidungen
sowie eine Überarbeitung des Teiles 3 (BRAGO), ohne die Grund-
aussagen in wesentlichen Punkten zu verändern, so dass insoweit
auf die Besprechung in DGVZ 2001, S. 176, verwiesen werden
kann.

Dieser Ausgabe liegt das Inhaltsverzeichnis der DGVZ des
Jahres 20001 bei.

Herausgeber: Deutscher Gerichtsvollzieher Bund e.V. (DGVB) – 50739 Köln, Longericher Str. 225, Telefon (02 21) 1 70 35 15.
Verantwortlich: Schriftleiter Obergerichtsvollzieher a. D. Theo Seip in 65549 Limburg, Am Rosenhang 4, Telefon (0 64 31) 2 23 76; Stellvertreter: Obergerichts-
vollzieher Werner Blaskowitz  .
Verlag: Heenemann Verlagsgesellschaft mbH in 12103 Berlin, Bessemerstr. 83–91. Druck: H. Heenemann GmbH & Co in 12103 Berlin, Bessemerstr. 83–91.
Erscheinungsweise: monatlich 1 Heft. Versand als Postvertriebsstück. Bezugspreis: jährlich DM 60,– einschließlich Versandkosten und Mehrwertsteuer. Einzel-
heft DM 5,–. Für Mitglieder des DGVB Preisermäßigung. Buchhändler-Rabatt 20 %.
Beiträge zur Veröffentlichung werden nur unter der Bedingung angenommen und honoriert, dass sie keiner anderen Zeitschrift angeboten worden sind
oder angeboten werden. Mit der Annahme erwirbt die DGVZ dauernd das alleinige Nutzungsrecht.
Alle Rechte sind vorbehalten, insbesondere die des Nachdrucks und der weiteren Vervielfältigung im Wege des fotomechanischen oder ähnlichen
Verfahrens. Bestellungen und Zuschriften, die den Bezug der Zeitung betreffen, sowie Anzeigenaufträge sind an die Bundesgeschäftsstelle des Deutschen
Gerichtsvollzieher Bundes in 50739 Köln, Longericher Str. 225, zu richten. Vergriffene Jahrgänge (ab 1949) sind im Reprintverfahren bei der Firma
Auvermann & Keip GmbH, Bayernstraße 9, 63773 Goldbach, erhältlich.
Einbanddecken sind zu beziehen bei Firma Rudolf Lucke GmbH, Postfach 20 03 42, 44649 Herne.
Das Jahres-Inhaltsverzeichnis wird jeweils der Februar-Ausgabe des folgenden Jahrgangs beigefügt.
Einsendungen und Zuschriften, die den Inhalt der Zeitung (Aufsätze, Entscheidungen etc.) betreffen, sind nur zu richten an den Schriftleiter der DGVZ,
Obergerichtsvollzieher a. D. Theo Seip, 65549 Limburg, Am Rosenhang 4.


